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Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes

und des Fraktionsgesetzes
Vom 18. Januar 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes des Landes

Nordrhein-Westfalen und des Fraktionsgesetzes

Artikel 1
Änderung des Abgeordnetengesetzes 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhein-Westfa-
len) vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 252), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S.  550), 
wird wie folgt geändert:

 1.  § 6 Absatz 3 erhält folgende Fassung:

  „(3) Für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zur Unterstützung bei der Erledigung 
seiner parlamentarischen Arbeit erhält jedes Mit-
glied des Landtags gegen Nachweis Aufwendungen 
ersetzt, die vom Landtag verwaltet werden. Der zur 
Verfügung stehende Höchstbetrag wird im Haushalt 
unter Berücksichtigung der Höhe und Entwicklung 
der auf Grundlage von § 12 Absatz 3 des Abgeordne-
tengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21. Februar 1996 (BGBl.  I S. 326), das zuletzt durch 
Artikel 12 des Gesetzes vom 5. Januar 2017 (BGBl. I 
S.  17) geändert worden ist  in Verbindung mit dem 
Bundeshaushalt vorgesehenen Beträge festgesetzt 
und soll gleichmäßig auf ein Haushaltsjahr verteilt 
werden. In begründeten Ausnahmefällen können 
nicht ausgeschöpfte Mittel noch im darauf folgenden 
Jahr verwendet werden, sofern hierfür im abgelaufe-
nen Jahr Zahlungsverpfl ichtungen entstanden sind. 
Nicht übernommen werden Aufwendungen, die an-
lässlich der Beschäftigung von Ehegatten, Ehegatten 
anderer Mitglieder des Landtags, eingetragenen Le-
benspartnern und -partnerinnen, eingetragenen Le-
benspartnern und -partnerinnen anderer Mitglieder 
des Landtags, von Verschwägerten und von Verwand-
ten ersten bis dritten Grades entstehen. Einzelheiten 
über den Umfang und die Voraussetzungen für den 
Ersatz von Aufwendungen, über nicht abdingbare 
Mindestvorschriften für den Arbeitsvertrag und 
sonstige Fragen regeln das Haushaltsgesetz und die 
vom Ältestenrat zu erlassenden Ausführungsbestim-
mungen. Werden gesetzliche Fördermittel, wie z.B. 
nach dem Arbeitsförderungsgesetz, dem Soldaten-
versorgungsgesetz, dem Schwerbehindertengesetz 
etc., in Anspruch genommen, so ist die Fördermaß-
nahme unter Beteiligung der Landtagsverwaltung 
abzurechnen. Die Fördermittel sind an die Landtags-
verwaltung abzutreten. Erhaltene Mittel sind abzu-
führen.“

 2.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

   „Entsprechendes gilt beim Bezug einer Rente aus 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung für Angehörige des öffentlichen 
Dienstes; §  68 Absätze 3 bis 5 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes sind sinngemäß anzuwen-
den.“ 

 b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht auf jährliche 
Sonderzahlungen auf gesetzlicher Grundlage 
oder auf Grund tarifl icher Regelungen anzuwen-
den.“

 3.  In § 9 Absatz 4 wird folgender Satz 7 angefügt:

  „Bis zur Vorlage des Steuerbescheides für das betref-
fende Jahr erfolgt eine vorläufi ge Festsetzung.“

 4.  § 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

  „(1) Die Abgeordneten und Versorgungsempfänger 
und Versorgungsempfängerinnen erhalten eine Bei-
hilfe zu den notwendigen Kosten in Krankheits-, 
Pfl ege-, Geburts- und Todesfällen in sinngemäßer 
Anwendung der Beihilfevorschriften für Landesbe-
amte und Landesbeamtinnen. Versorgungsempfänger 
und Versorgungsempfängerinnen im Sinne dieser 
Vorschrift sind ehemalige Abgeordnete, die Alters-
entschädigung wegen Gesundheitsschäden nach die-
sem Gesetz oder eine Rente aus dem Versorgungs-
werk beziehen, sowie deren Hinterbliebene, die Hin-
terbliebenenversorgung wegen Gesundheitsschäden 
oder Tod oder eine Hinterbliebenenrente aus dem 
Versorgungswerk erhalten. Soweit in den Beihilfe-
vorschriften für Landesbeamte und Landesbeamtin-
nen eine über die Eigenvorsorge hinausgehende vor-
geschriebene Selbstbeteiligung an den Kosten (Kos-
tendämpfungspauschale) vorgesehen ist, richtet sie 
sich für den Präsidenten oder die Präsidentin nach 
der höchsten, für die Vizepräsidenten oder Vizepräsi-
dentinnen nach der zweithöchsten und für die übri-
gen Mitglieder des Landtags nach der dritthöchsten 
der für Landesbeamten und Landesbeamtinnen gel-
tenden Stufen. Die Kostendämpfungspauschale bei 
Bezug von Altersentschädigung wegen Gesundheits-
schäden oder einer Rente aus dem Versorgungswerk 
beträgt jeweils 70 Prozent, bei Hinterbliebenenren-
ten 40 Prozent der nach Satz 3 maßgeblichen Beträ-
ge. Die Festsetzung der Belastungsgrenzen nach § 15 
Beihilfeverordnung wird nur auf Antrag vorgenom-
men. Zur Berechnung der Belastungsgrenze nach 
§ 15 Absatz 1 Beihilfeverordnung werden insgesamt 
1 Prozent der nachgewiesenen Einkünfte im Sinne 
des § 9 Absatz 4 des Beihilfeberechtigten im voran-
gegangenen Kalenderjahr herangezogen. Zur Be-
rechnung der Belastungsgrenze nach §  15 Absatz  4 
Beihilfeverordnung werden insgesamt 0,5 Prozent 
der nachgewiesenen Einkünfte im Sinne des § 9 Ab-
satz 4 des Beihilfeberechtigten im vorangegangenen 
Kalenderjahr herangezogen. 

 5.   In § 16a Absatz 6 werden nach den Worten „sind bei 
der Präsidentin“ die Worte „bzw. dem Präsidenten“ 
eingefügt.

 6.   In § 16c Absatz 3 werden die Worte „30.000 €“ durch 
die Worte „30.000 Euro“ ersetzt.

 7.  Nach § 17 wird ein neuer § 17a eingefügt:

 „§ 17a
 Verschwiegenheitspfl icht und 
 Aussagegenehmigung

  (1) Die Mitglieder des Landtags dürfen, auch nach 
Beendigung ihres Mandats, ohne Genehmigung we-
der vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen oder 
Erklärungen abgeben über Angelegenheiten, die auf 
Grund eines Gesetzes oder nach den Bestimmungen 
der Geschäftsordnung des Landtags Nord-
rhein-Westfalen der Verschwiegenheit unterliegen.

  (2) Die Genehmigung erteilt der Präsident bzw. die 
Präsidentin des Landtags. Sind Stellen außerhalb 
des Landtags an der Entstehung der geheim zu hal-
tenden Angelegenheiten beteiligt gewesen, kann die 
Genehmigung nur im Einvernehmen mit ihnen erteilt 
werden.

  (3) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn 
die Aussage oder Erklärung dem Wohl des Landes 
Nordrhein-Westfalen oder eines anderen Landes 
oder des Bundes Nachteile bereiten oder die Erfül-
lung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährden oder 
erheblich erschweren würde.“

 8.  § 18 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Die in den §§ 5, 6 Absatz 1 und 2 und § 13 ge-
regelten Ansprüche entstehen mit dem Tag der 
Feststellung der Wahl bzw. bei Listennachfolgern 
und Listennachfolgerinnen mit dem Tag der An-
nahme der Wahl mit der Maßgabe, dass bis zum 
Beginn der neuen Wahlperiode die anteiligen Ab-
geordnetenbezüge nach §  5 um den anteiligen 
Pfl ichtbeitrag zum Versorgungswerk gekürzt wer-
den. Die Leistungen werden für einen Monat nur 
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einmal gewährt. Im Falle des vorzeitigen Aus-
scheidens des Präsidenten bzw. der Präsidentin, 
eines Vizepräsidenten oder einer Vizepräsidentin 
endet die Zahlung der zusätzlichen Leistungen 
nach § 5 Absatz 2 mit dem Ablauf des Tages des 
Ausscheidens aus diesem Amt. Ein ausscheiden-
des Mitglied des Landtags erhält die Leistungen 
nach den §§ 5 und 13 bis zum Ende des Monats, 
in dem seine Mitgliedschaft endet. “

 b)  Absatz 4 wird gestrichen.

 9.   In § 20 Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 
angefügt:

  „Die Amtsausstattung nach §  6 ist nicht übertrag-
bar.“

10.  § 27 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 2 wird gestrichen.

 b)   Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und erhält 
folgende Fassung:

   „(2) Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Grup-
pe nach § 10 Fraktionsgesetz angehören, erhalten 
Leistungen in Höhe von 25 Prozent des Betrages 
je Fraktionsmitglied in entsprechender Anwen-
dung des §  4 Abs.  1 Satz  1 Fraktionsgesetz. §  3 
Absatz 1, 3 und 4, § 4 Absatz 3, die §§ 5 bis 9 so-
wie § 12 des Fraktionsgesetzes gelten sinngemäß.“

 c)  Absatz 4 wird gestrichen.

Artikel 2
Gesetz über die Rechtsstellung der Fraktionen 

im Landtag von Nordrhein-Westfalen
(Fraktionsgesetz – FraktG NRW)

Das Fraktionsgesetz – vom 18. Dezember 2001 (GV. NRW. 
S.  866), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 2. Oktober 2014 (GV. NRW. S.  622) wird wie folgt 
geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Abgeordnete können sich nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung zu Fraktionen zusammenschlie-
ßen. Ein Mitglied des Landtags kann nur einer 
Fraktion angehören.“ 

 b)   In Absatz 2 Satz 2 wird nach dem Wort „gemeinsa-
mer“ das Wort „politischer“ eingefügt.

 c)   Die bisherigen Absätze 1 bis 4 werden die Ab sätze 
2 bis 5.

 d)   Der bisherige Absatz  5 wird Absatz  6 und erhält 
folgende Fassung:

   „(6) Fraktionen nehmen am allgemeinen Rechts-
verkehr teil und können unter ihrem Namen kla-
gen und verklagt werden. Sie sind nicht Teil der öf-
fentlichen Verwaltung und üben keine öffentliche 
Gewalt aus. Bei der Beschäftigung von Personal 
sind die Fraktionen nicht an Tarifverträge und 
deren inhaltliche Festlegungen gebunden; §  1 des 
Gesetzes über die Anwendung beamten- und be-
soldungsrechtlicher Vorschriften auf nichtbeamtete 
Angehörige des öffentlichen Dienstes gilt entspre-
chend.“

 e)  Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 7.

2.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Zur Deckung ihres allgemeinen Bedarfs erhal-
ten die Fraktionen monatlich im Voraus Geldleis-
tungen, die aus einem gleich hohen Grundbetrag 
für jede Fraktion und aus einem Betrag für jedes 
Fraktionsmitglied bestehen. Fraktionen, die nicht 
die Landesregierung tragen, erhalten eine Zulage 
in Höhe von 25 vom Hundert des Grundbetrages 
(Oppositionszuschlag). Unter Berücksichtigung der 
Höhe und Entwicklung der auf Grundlage von 
§ 50 Absatz 2 des Gesetzes über die Rechtsverhält-
nisse der Mitglieder des Deutschen Bundestages 
(Abgeordnetengesetz – AbgG, in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. Februar 1996 -BGBl.  I. 
326-, zuletzt geändert durch Art.  12 des Gesetzes 
zur Änderung des Versorgungsrücklagegesetzes 
und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften vom 5. 
Januar 2017 -BGBl.  I. S.  17) in Verbindung mit 
dem Bundeshaushalt vorgesehenen Beträge wird 
die Höhe des Grundbetrages und des Betrages für 
jedes Fraktionsmitglied im Haushalt festgesetzt 
und in Anlehnung an die Tarifentwicklung für die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Landes 
Nordrhein-Westfalen jährlich angepasst.“

 b)  Absatz 2 erhält folgende Fassung:

   „(2) Eine Fraktion erhält die Geldleistung ab der 
konstituierenden Sitzung des Landtags bis zum 
Ende der Wahlperiode. Eine neu hinzukommende 
Fraktion erhält die Geldleistung ab dem auf die 
Wahl folgenden Tag, wenn sie sich innerhalb eines 
Monats bildet. Die für den Zeitraum zwischen dem 
auf die Wahl folgenden Tag und der konstituieren-
den Sitzung des Landtags an eine neu hinzukom-
mende Fraktion gezahlte Geldleistung wird inner-
halb der folgenden sechs Monate mit den der Frak-
tion zustehenden Geldleistungen verrechnet. Bei 
Beginn einer neuen Wahlperiode wird der Opposi-
tionszuschlag nach der Wahl der Ministerpräsiden-
tin bzw. des Ministerpräsidenten rückwirkend ab 
deren Beginn gezahlt. Im Übrigen wird die Geld-
leistung nur für den Zeitraum gewährt, in dem die 
Fraktion die Voraussetzungen dieses Gesetzes und 
der Geschäftsordnung des Landtags erfüllt.“

 c)  Absatz 3 Satz 3 erhält folgende Fassung:

   „Rücklagen und Rückstellungen dürfen insgesamt 
am Ende eines Kalenderjahres 60 Prozent der Ge-
samtsumme aller Einnahmen  Erträge des jeweili-
gen Jahres nicht überschreiten.“

3.  § 6 erhält folgende Fassung:

 „§ 6 
 Buchführung

  Die Fraktionen haben über ihre Einnahmen und Aus-
gaben bzw. über ihre Erträge und Aufwendungen 
nach Maßgabe des § 7 gesondert Buch zu führen. Die 
Buchführung kann nach den Regeln der kaufmänni-
schen Buchführung erfolgen. Die Grundsätze ord-
nungsgemäßer Buchführung (GoB) sind zu beachten. 
Aus den Geldleistungen gemäß § 3 beschaffte Gegen-
stände sind, soweit sie den in § 6 Absatz 2 Satz 1 Ein-
kommenssteuergesetz (EStG) in der jeweils geltenden 
Fassung festgesetzten Wert übersteigen, zu kennzeich-
nen und in einem besonderen Nachweis mit ihren um 
Abschreibungen nach steuerrechtlichen Regeln zu 
mindernden Anschaffungskosten aufzuführen.“

4.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Die Fraktionen legen über ihre Einnahmen 
und Ausgaben bzw. über ihre Erträge und Aufwen-
dungen Rechnung. Die Rechnung umfasst jeweils 
ein Kalenderjahr. Erfolgt die Buchführung und die 
Rechnungslegung nach den Regeln der kaufmänni-
schen Buchführung, sind Forderungen, Verbind-
lichkeiten und Abgrenzungsposten auszuweisen. 
Die geprüfte Rechnung ist spätestens bis zum Ende 
des 6. Monats des auf das Haushaltsjahr folgenden 
Jahres oder des Monats, in dem die Geldleistung 
nach § 4 letztmals gezahlt wurde, der Präsidentin 
bzw. dem Präsidenten des Landtags vorzulegen. 
Verliert eine Fraktion dauerhaft ihre Rechtsstel-
lung, so ist die Rechnung binnen einer Frist von 6 
Monaten zu legen.“

 b)  Absatz 3 erhält folgende Fassung:

   (3) Die Rechnung ist wie folgt nach Einnahmen 
und Ausgaben bzw. nach Erträgen und Aufwen-
dungen zu gliedern:

  1.  Einnahmen bzw. Erträge

   a) Zuschüsse und Leistungen nach §§ 3 und 4,

   b) sonstige Einnahmen bzw. Erträge
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  2.  Ausgaben bzw. Aufwendungen

   a)  Entschädigungen an Fraktionsmitglieder mit 
besonderen Funktionen (Gesamtbetrag).

   b)  Personalausgaben bzw. Personalaufwendun-
gen für Fraktionsmitarbeiterinnen und -mit-
arbeiter (Gesamtbetrag; Zahl der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die eine der Be-
soldungsgruppe A 13 entsprechende oder 
höhere Vergütung erhalten haben; Zahl der 
übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter).

   c) Sachausgaben bzw. Sachaufwendungen

    aa)   Ausgaben des laufenden Geschäftsbe-
triebs bzw. Aufwendungen für den laufen-
den Geschäftsbetrieb,

    bb)  Ausgaben bzw. Aufwendungen für Veran-
staltungen oder für die Zusammenarbeit 
mit anderen Fraktionen,

    cc)   Ausgaben bzw. Aufwendungen für Öffent-
lichkeitsarbeit,

    dd)  Ausgaben bzw. Aufwendungen für Bera-
tungen und Gutachten Dritter,

    ee)  Ausgaben bzw. Aufwendungen für dienst-
liche Reisen.

 d)  Sonstige Ausgaben bzw. Aufwendungen.

5.  § 8 erhält folgende Fassung:

 „§ 8
 Veröffentlichung

  Die Präsidentin bzw. der Präsident des Landtags ver-
öffentlicht jährlich die geprüften Rechnungen der 
Fraktionen nach § 7 Absatz 3 als Drucksache. Soweit 
die Rechnung nicht nach den Regeln der kaufmänni-
schen Buchführung erstellt wurde, ist auch der Ver-
mögensnachweis gemäß § 6 Satz 3 zu veröffentlichen. 
Bei kaufmännischer Buchführung ist aus der Bilanz 
ergänzend der Gesamtbetrag des Anlagevermögens 
sowie der Gesamtbetrag der Rücklagen und Rückstel-
lungen zu veröffentlichen.“

6.  § 10 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 10
 Zusammenschlüsse von fraktionslosen 
 Abgeordneten (Gruppen)

  (1) Mitglieder des Landtags, die sich zusammen-
schließen wollen, ohne Fraktionsmindeststärke zu er-
reichen, können als Gruppe anerkannt werden, wenn 
auf sie bei der gegebenen Größe der Ausschüsse und 
auf Grundlage des vom Landtag angewendeten Pro-
portionalverfahrens ein oder mehrere Ausschusssitze 
entfallen. Sie müssen die übrigen Fraktionsmerkmale 
erfüllen. Über die Anerkennung einer Gruppe ent-
scheidet die Präsidentin bzw. der Präsident des Land-
tags nach Beratung im Ältestenrat; dies gilt entspre-
chend für den Fall der Aberkennung.

  (2) Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten für nach 
Absatz  1 anerkannte Gruppen sinngemäß. Sie erhal-
ten Leistungen in entsprechender Anwendung der 
§§ 3 und 4. Der Grundbetrag sowie gegebenenfalls der 
Oppositionszuschlag stehen ihnen hälftig zu.

  (3) Leistungen an Abgeordnete, die keiner Fraktion 
oder Gruppe angehören, werden nach Maßgabe des 
Abgeordnetengesetzes erbracht.“

7.  § 12 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz  1 Nummer  3 werden die Wörter „oder 
der Aufl ösung des Landtags“ gestrichen.

 b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung:

   „(4) Die Liquidatoren haben die laufenden Ge-
schäfte zu beenden, die Forderungen einzuziehen 
und die Gläubiger zu befriedigen. Sie sind berech-
tigt, zu diesem Zweck neue Geschäfte einzugehen 
und das Vermögen zu marktangemessenen Preisen 
in Geld umzusetzen. Die Veräußerung des Vermö-
gens und das Eingehen neuer Verbindlichkeiten 
dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Präsi-
dentin bzw. dem Präsidenten des Landtags erfol-

gen. Die Zweckbindung nach § 3 Abs. 3 ist zu be-
achten. Trifft die Liquidatoren bei der Durchfüh-
rung der Liquidation ein Verschulden, haften sie 
für den daraus entstehenden Schaden gegenüber 
den Gläubigern als Gesamtschuldner. Die Liquida-
tion soll spätestens zwölf Monate nach dem Verlust 
der Rechtsstellung nach § 1 abgeschlossen sein.“ 

 c)   In Absatz  5 wird das Wort „Vermögenswerte“ 
durch das Wort „Gegenstände“ ersetzt.

 d)   In Absatz 6 werden die Worte „Das verbleibende“ 
durch die Worte „Das nicht aus Landesmitteln 
stammende“ ersetzt.

 e)  Absatz 7 wird wie folgt gefasst:

   „(7) Absatz  5 Satz  1 und 2 sowie Absatz  6 gelten 
erst, wenn seit dem Ereignis, das zum Verlust der 
Rechtsstellung nach § 1 geführt hat, sechs Monate 
verstrichen sind. Für die Sicherung der Gläubiger 
gilt § 52 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.“

Artikel 3
Inkrafttreten

Artikel 1 und 2 treten am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. Januar 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin  L a s c h e t

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

– GV. NRW. 2018 S. 46

2224

Namensänderung 
des Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal Tempel 

e.V. (Europa) mit Sitz in Hamm-Uentrop in 
 Hinduistische Gemeinde in Deutschland, K. d. ö. R.

Vom 10. Januar 2018

Der Vorstand des Hindu Shankarar Sri Kamadchi Ampal 
Tempel e.V. (Europa) mit Sitz in Hamm-Uentrop, dem 
mit Verordnung vom 14. Februar 2017 (GV. NRW. S. 287) 
die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
verliehen worden sind, hat am 24. Juni 2017 die Namens-
änderung in Hinduistische Gemeinde in Deutschland, 
K. d. ö. R. mit Rückwirkung zum 1. März 2017 beschlos-
sen.

Düsseldorf, den 10. Januar 2018

Der Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

H o l t g r e w e

– GV. NRW. 2018 S. 48
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320

Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über die elektronische Akten führung bei den 

 ordentlichen Gerichten in  Beschwerdeverfahren 
gemäß § 335a des Handelsgesetzbuches

Vom 11. Januar 2017

Auf Grund des § 335a Absatz 4 Nummer 2 des Handels-
gesetzbuches in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 4100-1, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 
5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, in 
Verbindung mit §  110a Absatz  1 Satz  2 und 3 und Ab-
satz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl.  I S.  602), der durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
5. Juli 2017 (BGBl. I S. 2208) neu gefasst worden ist, in 
Verbindung mit §  1 Absatz  2 des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. NRW. S.  30) 
verordnet das Ministerium der Justiz:

Artikel 1

§ 2 Absatz 2 der Verordnung über die elektronische Ak-
tenführung bei den ordentlichen Gerichten in Beschwer-
deverfahren gemäß § 335a des Handelsgesetzbuches vom 
21. November 2016 (GV. NRW. S. 1034) wird wie folgt ge-
fasst:

„(2) Hinsichtlich der Übertragung und Vernichtung von 
Schriftstücken und sonstigen Unterlagen sind § 110c des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und §  32e der 
Strafprozessordnung gemäß § 335a Absatz 4 Nummer 1 
des Handelsgesetzbuches entsprechend anzuwenden.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2018 in Kraft.

Düsseldorf, den 11. Januar 2017

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 49
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Verordnung 
zur Übertragung von Befugnissen nach den 
§§ 58 und 59 der Landeshaushaltsordnung 

im Geschäftsbereich des Ministeriums 
für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Vom 29. Dezember 2017

Auf Grund des § 5 Absatz 2 des Landesorganisationsge-
setzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), das durch Ge-
setz vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S.  438) neu ge-
fasst worden ist, sowie § 58 Absatz 1 Satz 2 und § 59 Ab-
satz  1 Satz  2 der Landeshaushaltsordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. 
NRW. S.  158), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 825) geändert worden 
ist, verordnet das Ministerium für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung, soweit erforderlich mit Einwilli-
gung des Ministeriums der Finanzen nach § 58 Absatz 2 
und § 59 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung:

§ 1
Übertragung von Befugnissen auf die

 Bezirksregierungen, die Landschaftsverbände
und die NRW.BANK

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden auf die Be-
zirksregierungen, vorbehaltlich abweichender Regelun-
gen in den §§ 2 und 3, und die Landschaftsverbände, so-
weit sie den Landeshaushalt ausführen, übertragen:

1.   Verträge gemäß §  58 Absatz  1 Satz  1 Nummer  1 der 
Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekannt-
machung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S.  158), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 
2017 (GV. NRW. S.  825) geändert worden ist, zum 
Nachteil des Landes aufzuheben oder zu ändern, so-
weit der Nachteil des Landes einmalig nicht mehr als 
100 000 Euro beziehungsweise bei fortdauernden 
Leistungen nicht mehr als 50  000 Euro pro Jahr be-
trägt,

2.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abzuschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung vom 5. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S. 2866), die zuletzt durch Artikel 24 Absatz 3 des Ge-
setzes vom 23. Juni 2017 (BGBl.  I S.  1693) geändert 
worden ist, zu erteilen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Verfügung stehen und ein Ge-
samtbetrag von 500 000 Euro im Einzelfall nicht 
überschritten wird, oder bei Vergleichen, die zur Min-
derung bei veranschlagten Einnahmen von nicht mehr 
als 500 000 Euro im laufenden Haushaltsjahr oder in 
künftigen Haushaltsjahren führen können,

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung

 a)   bei Beträgen bis zu 100 000 Euro mit einer 
 Stundungsdauer von bis zu 18 Monaten und

 b)   bei Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer 
 Stundungsdauer von bis zu 36 Monaten
zu stunden,

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung

 a)  bei Beträgen bis zu 75 000 Euro befristet und

 b)  bei Beträgen bis zu 50 000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen sowie

5.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 
Euro zu erlassen.

(2) Die Befugnisse nach Absatz  1 Satz  1 können der 
NRW.BANK durch Vertrag übertragen werden, soweit sie 
Förderprogramme abwickelt.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in Fällen von grund-
sätzlicher Bedeutung.

§ 2
Übertragung von Befugnissen auf die 

Bezirksregierungen und Gemeinden bei zu
Unrecht gezahltem Wohngeld

(1) Die nachstehenden Befugnisse werden in Fällen not-
wendiger Erstattungsansprüche bei zu Unrecht gezahl-
tem Wohngeld wie folgt übertragen.

Die Bezirksregierungen dürfen

1.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung erteilen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch 
den Abschluss des Vergleichs entstehenden Ausgaben 
oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und der ur-
sprüngliche Erstattungsanspruch einen Betrag von 4 
000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt,

2.   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 8 000 
Euro mit einer Stundungsdauer von bis zu fünf Jah-
ren stunden,

3.   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
8 000 Euro und

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
4 000 Euro

 niederschlagen sowie
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4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 4 000 
Euro erlassen.

Die Gemeinden dürfen

1.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung abschließen oder die Zu-
stimmung zu gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Schuldenbereinigungen nach dem Neunten Teil der 
Insolvenzordnung erteilen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch 
den Abschluss des Vergleichs entstehenden Ausgaben 
oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen und der 
 ursprüngliche Erstattungsanspruch einen Betrag von 
2 000 Euro im Einzelfall nicht übersteigt,

2.   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 4 000 
Euro mit einer Stundungsdauer von bis zu drei Jahren 
stunden,

3.   Ansprüche nach § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
4 000 Euro und

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
2 000 Euro 

 niederschlagen sowie

4.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 500 
Euro erlassen.

(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher Be-
deutung.

§ 3
Übertragung von Befugnissen auf die Bezirks-

regierungen, die Oberfi nanzdirektionen, die im Wege 
der Organleihe beliehenen Stellen und die beliehene 
 Deutsche Post Immobilienservice GmbH sowie die 

 Kreise und Gemeinden bezüglich festgesetzter 
Ausgleichszahlungen nach § 1 Absatz 3 des Gesetzes 

über den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen

(1) Bezüglich festgesetzter Ausgleichszahlungen nach 
§  1 Absatz  3 des Gesetzes über den Abbau der Fehl-
subventionierung im Wohnungswesen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 13. September 2001 (BGBl.  I 
S.  2414), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
5. September 2006 (BGBl. I S. 2098) geändert worden ist, 
in Verbindung mit Artikel 2 Nummer 1 des Gesetzes über 
den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen 
für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. März 2000 (GV. NRW. S. 356), 
das zuletzt durch Gesetz vom 18. Dezember 2001 (GV. 
NRW. S. 857) geändert worden ist, werden den Bezirksre-
gierungen und den Oberfi nanzdirektionen sowie den im 
Wege der Organleihe für die Durchführung des Gesetzes 
über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs-
wesen für das Land Nordrhein-Westfalen vom Bundes-
ministerium der Finanzen und dem Bundeseisenbahn-
vermögen als Rechtsnachfolger der Deutschen Bundes-
bahn zur Verfügung gestellten Behörden und Stellen 
1.  gemäß dem Verwaltungsabkommen zwischen dem 
Bundesminister der Finanzen und dem Land Nord-
rhein-Westfalen über die Erledigung von Aufgaben nach 
dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung 
im Wohnungswesen und dem Gesetz über die soziale 
Wohnraumförderung in den jeweils geltenden Fassungen 
und dem 2. Gesetz über den Abbau der Fehlsubventio-
nierung im Wohnungswesen für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung vom 
15. Januar 1990/23. Februar 1990 in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 2. April 1990 (GV. NRW. S.  242), 
2. gemäß dem Verwaltungsabkommen zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland, vertreten durch den Präsiden-
ten des Bundeseisenbahnvermögens, über die Erledigung 
nach dem Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionie-
rung im Wohnungswesen (AFWoG) und dem Gesetz über 
die soziale Wohnraumförderung (WoFG) in den jeweils 
geltenden Fassungen und dem 2. Gesetz über den Abbau 
der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen für das 

Land Nordrhein-Westfalen (2. AFWoG NRW) in der je-
weils geltenden Fassung vom 14. August 1996 (GV. NRW. 
S. 349) in der jeweils geltenden Fassung und der gemäß 
Beleihungsvereinbarung vom 10. Mai/13. Mai 2005 zwi-
schen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Deut-
schen Post Immobilienservice GmbH über die Festset-
zung und Erhebung der Ausgleichszahlung nach dem 
Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im 
Wohnungswesen (AFWoG) in der jeweils geltenden Fas-
sung und dem 2. Gesetz über den Abbau der Fehlsubven-
tionierung im Wohnungswesen für das Land Nord-
rhein-Westfalen (2. AFWoG NRW) in der jeweils gelten-
den Fassung vom 8. Juni 2005 (GV. NRW. S. 628) in der 
jeweils geltenden Fassung mit dem Vollzug des Gesetzes 
über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs-
wesen für das Land Nordrhein-Westfalen beliehenen 
Deutsche Post Immobilienservice GmbH 

folgende Befugnisse übertragen:

1.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 100 000 
Euro mit einer Stundungsdauer von bis zu 18 Mona-
ten und bei Beträgen bis zu 40 000 Euro mit einer 
Stundungsdauer von bis zu drei Jahren zu stunden,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
75 000 Euro und

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
50 000 Euro

 niederzuschlagen sowie

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 
Euro zu erlassen.

(2) Den Kreisen und Gemeinden als zuständige Stellen 
im Sinne des § 11 des Gesetzes über den Abbau der Fehl-
subventionierung im Wohnungswesen werden folgende 
Befugnisse übertragen:

1.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 25 000 
Euro für die Dauer von bis zu fünf Jahren zu stunden,

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung im Falle der

 a)   befristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
15 000 Euro und

 b)   unbefristeten Niederschlagung bei Beträgen bis zu 
7 500 Euro

 niederzuschlagen sowie

3.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 der 
Landeshaushaltsordnung bei Beträgen bis zu 5 000 
Euro zu erlassen.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht in Fällen von grund-
sätzlicher Bedeutung.

§ 4
Übertragung von Befugnissen auf das Landesamt 

für Besoldung und Versorgung

(1) Dem Landesamt für Besoldung und Versorgung wird, 
soweit es für die Besoldungs- und Vergütungsfälle aus 
dem Geschäftsbereich des Ministeriums für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung zuständig ist, die 
Befugnis übertragen,

1.   Vergleiche gemäß § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung zur Erledigung von Rechts-
streitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen der Tarifbe-
schäftigten abzuschließen, soweit die entsprechenden 
Haushaltsmittel zur Deckung der dem Land durch 
den Abschluss eines Vergleichs entstehenden Ausga-
ben oder Verpfl ichtungen zur Verfügung stehen, sowie

2.   Ansprüche gemäß § 59 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Landeshaushaltsordnung

 a)  bei Beträgen bis zu 75 000 Euro befristet und

 b)  bei Beträgen bis zu 50 000 Euro unbefristet

 niederzuschlagen.
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(2) Absatz 1 gilt nicht in Fällen von grundsätzlicher Be-
deutung.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft und am 31. Dezember 2022 außer Kraft. Gleichzei-
tig mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verord-
nung zur Übertragung von Befugnissen nach den §§ 58 
und 59 der Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbe-
reich des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, 
Pfl ege und Alter vom 23. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 985) 
außer Kraft.

Düsseldorf, den 29. Dezember 2017

Die Ministerin 
für Heimat, Kommunales, Bau und

Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2018 S. 49

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans 

des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haus-
haltsjahr 2018 

(Haushaltsgesetz 2018 – HHG 2018)
Vom 18. Januar 2018

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans
des Landes Nordrhein-Westfalen für das 

Haushaltsjahr 2018

(Haushaltsgesetz 2018 – HHG 2018)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1 – Feststellung des Haushaltsplans

§ 1 Feststellung des Haushaltsplans

Abschnitt 2 – Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2 Kreditmittel

§ 3  Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und des 
Wachstums der Wirtschaft

§ 4 Kassenverstärkungskredite

§ 5 (frei)

Abschnitt 3 – Besondere Regelungen zu den Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6 Planstellen und Stellen

§ 6a  Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation vor 
Versorgung

§ 7 Personalausgaben

§ 8  Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommu-
nen im Zusammenhang mit der  Aufnahme 
und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbe-
werbern

§ 9 Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten

§ 10  Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung von 
Sachausgaben

§ 11  Umsetzung von Ausgaben und Verpfl ichtungser-
mächtigungen

§ 12 Ausgleichsabgabe

Abschnitt 4 – Besondere Festsetzungen und Bewirtschaf-
tungsregelungen für den Haushaltsplan

§ 13  Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächti-
gungen

§ 14  Über- und außerplanmäßige Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen

§ 15  Veräußerung und Überlassung der Nutzung von 
Vermögensgegenständen

§ 16 Weiterbildungsgesetz

§ 17 (frei)

Abschnitt 5 – Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewähr-
leistungen, Haftungsfreistellungen

§ 18 Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

§ 19 Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

§ 20  Besondere Bürgschaften, Garantien und sonstige 
Gewährleistungen

§ 21 Gewährleistungen

§ 22 Garantien

§ 23  Haftungsfreistellungen für Existenzgründungs-
hilfen

Abschnitt 6 – Weitere Ermächtigungen

§ 24 Weitere Ermächtigungen

Abschnitt 7 – Haushaltsentwicklung

§ 25  Modernisierung des Haushalts- und Rechnungs-
wesens

Abschnitt 8 – Besondere Regelungen für landesunmittel-
bare juristische Personen des öffentlichen Rechts, 
 Sondervermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26  Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen

§ 27  Überlassung der Nutzung von Vermögensgegen-
ständen im Hochschulbereich

Abschnitt 9 – Besondere Regelungen für Zuwendungen 
und die fachbezogene Pauschale

§ 28 Zuwendungen

§ 29 Fachbezogene Pauschale

§ 30  Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Glücks-
spieleinnahmen

Abschnitt 10 – Schlussvorschriften

§ 31 Weitergeltung

§ 32 Inkrafttreten

Abschnitt 1
Feststellung des Haushaltsplans

§ 1
Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte Haushaltsplan 
des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 
2018 wird in Einnahmen und Ausgaben auf 74 458 503 
000 Euro festgestellt.

Abschnitt 2
Besondere Regelungen zu den Einnahmen

§ 2
Kreditmittel

(1) Kreditermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, zur De-
ckung der Ausgaben des Haushaltsplans 2018 Kreditmit-
tel bis zum Höchstbetrag von 151 200 000 Euro aufzu-
nehmen. Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen 
und den gesamtwirtschaftlichen Erfordernissen zu be-
stimmen.
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(2) Umfang der Kreditermächtigung

Der Kreditermächtigung nach Absatz 1 wachsen die Be-
träge zur Tilgung von im Haushaltsjahr 2018 fällig wer-
denden Krediten zu, deren Höhe sich aus Nummer  4.2 
der Finanzierungsübersicht ergibt. Außerdem darf das 
Ministerium der Finanzen über die Ermächtigung nach 
Absatz 1 hinaus Kredite aufnehmen

1.  zur Anschlussfi nanzierung vorzeitig getilgter Darle-
hen und

2.  zur Anschlussfi nanzierung von im Haushaltsjahr 2017 
aufgenommenen kurzfristigen Krediten, die im Haus-
haltsjahr 2018 fällig werden,

soweit diese über die in der Finanzierungsübersicht aus-
gewiesenen Beträge hinausgehen.

(3)  Umfang der Kreditermächtigung in besonderen 
 Fällen

Die Kreditermächtigung nach Absatz  1 erhöht sich fer-
ner insoweit, als die Darlehen aus Mitteln des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und sonstiger Stellen die 
im Haushaltsplan veranschlagten Beträge überschreiten.

(4) Besondere Kreditgeschäfte

Im Rahmen der Kreditfi nanzierung kann das Ministe-
rium der Finanzen auch ergänzende Vereinbarungen tref-
fen, die der Steuerung von Zinsänderungsrisiken sowie 
der Erzielung günstiger Konditionen und ähnlichen 
Zwecken bei neuen Krediten und bestehenden Schulden 
dienen. Das Vertragsvolumen für das laufende Haus-
haltsjahr darf die Summe von 2 000 000 000 Euro nicht 
überschreiten. Auf diese Grenze werden Verträge nicht 
angerechnet, die Zins- oder Währungsrisiken verringern 
oder ganz ausschließen. Im Rahmen von Vereinbarungen 
nach Satz 1 kann das Ministerium der Finanzen auch Si-
cherheiten stellen sowie entgegennehmen.

§ 3
Kreditmittel zur Förderung der Stabilität und 

des Wachstums der Wirtschaft

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, für Aus-
gaben nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Ge-
setzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums 
der Wirtschaft vom 8. Juni 1967 (BGBl. I S. 582), das zu-
letzt durch Artikel 267 der Verordnung vom 31.  Au-
gust  2015 (BGBl.  I S.  1474) geändert worden ist, über 
den im §  2 dieses Gesetzes festgesetzten Höchstbetrag 
hinaus weitere Kreditmittel mit einem Erlös bis zum 
Höchstbetrag von 255  000  000  Euro aufzunehmen oder 
entsprechende Einnahmereste zu bilden. Das Ministe-
rium der Finanzen kann ferner zulassen, dass Ausgaben 
nach § 6 Absatz 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes 
zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der 
Wirtschaft, die bis zum Schluss eines Haushaltsjahres 
nicht geleistet worden sind, als Ausgabereste auf das 
nächste Haushaltsjahr übertragen werden.

§ 4
Kassenverstärkungskredite

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Kassen-
verstärkungskredite bis zur Höhe von 10 Prozent des in 
§  1 festgestellten Betrages aufzunehmen. Auf diese 
Grenze wird die Aufnahme von Kassenverstärkungskre-
diten zur Stellung von Sicherheiten im Sinne von §  2 
Absatz  4 Satz  4 nicht angerechnet, soweit sie ein Volu-
men von 2  Prozent des in §  1 festgestellten Betrages 
nicht überschreitet.

§ 5
(frei)

Abschnitt 3
Besondere Regelungen zu den Ausgaben und

 Verpfl ichtungsermächtigungen

§ 6
Planstellen und Stellen

(1) Verbindlichkeit von Planstellen und von Stellen für 
Richterinnen und Richter auf Probe

Planstellen und Stellen für Richterinnen und Richter auf 
Probe sind verbindlich. Von der Verbindlichkeit sind 
Stellen für abgeordnete Beamtinnen und Beamte ausge-
nommen. Im Übrigen können bis zu 10 Prozent der im 
Haushaltsplan ausgebrachten Planstellen einer Besol-
dungsgruppe in Planstellen der nächsthöheren Wertig-
keit derselben Laufbahngruppe umgewandelt werden, 
soweit andere rechtliche Regelungen dem nicht entge-
genstehen. Dies gilt mit der Maßgabe, dass Hebungen in 
die Besoldungsgruppe A 13 Einstiegsamt und Hebungen 
aus der Besoldungsgruppe A 13 Beförderungsamt nicht 
zulässig sind.

(2) Verbindlichkeit von Stellen

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wer-
den in den Erläuterungen abweichend von § 17 Absatz 6 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die 
zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober 
2017 (GV. NRW. S. 825) geändert worden ist, in Gruppen 
ausgewiesen. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der 
Gruppe 428 ausgewiesenen Stellen für Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
zahl verbindlich.

(3)  Verbindlichkeit von Stellen in ausgegliederten 
 Bereichen

Die Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
der Landesbetriebe, Sondervermögen sowie in Global-
haushalten sind hinsichtlich ihrer Gesamtzahl verbind-
lich. Eine Überschreitung ist möglich, soweit dies nicht 
im Haushaltsvollzug zu einer Erhöhung des Zuführungs-
betrages oder Absenkung des Abführungsbetrages ge-
genüber dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Betrag 
führt. Durch Mehreinnahmen bedingte zusätzliche Stel-
len sind mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) ein-
zurichten. Der kw-Vermerk wird wirksam, soweit die 
Mehreinnahmen entfallen.

(4) Einrichtung zusätzlicher Planstellen und Stellen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zusätzliche Planstellen und Stellen mit dem Vermerk 
„künftig wegfallend“ (kw) eingerichtet werden, soweit 
die Mittel in voller Höhe von Dritten zur Verfügung ge-
stellt werden. Der kw-Vermerk wird wirksam, wenn die 
Kostenerstattung durch Dritte entfällt. Mit Einwilligung 
des Ministeriums der Finanzen und des Haushalts- und 
Finanzausschusses des Landtags können zusätzliche 
Planstellen zur Übernahme geprüfter Beamtenanwärte-
rinnen und Beamtenanwärter sowie Stellen für Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer eingerichtet werden.

(5) Leerstellen

Die Ressorts werden für ihren Geschäftsbereich ermäch-
tigt, Leerstellen einzurichten, soweit Beschäftigte

1. ohne Dienstbezüge beurlaubt,

2.  zu Stellen außerhalb der Landesverwaltung abgeord-
net,

3.  im Rahmen des Pilotprojekts Rotation versetzt wer-
den oder

4.  eine Rente auf Zeit beziehen und ihr Arbeitsverhält-
nis nach § 33 Absatz 2 Satz 5 und 6 des Tarifvertrags 
für den öffentlichen Dienst der Länder vom 12. Okto-
ber 2006, in der Fassung des Änderungstarifvertrages 
Nummer 9 vom 17. Februar 2017, ruht.

Leerstellen im Sinne von Satz  1 Nummer  3 dürfen nur 
mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen einge-
richtet werden.

(6) Einstellungszusagen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen und des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags können 
Einstellungszusagen in Anrechnung auf die nächstjähri-
gen Einstellungsermächtigungen oder Ausbildungsstel-
len erteilt werden.

(7) Umsetzungen

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Einzelfällen abweichend von §  50 Ab-
satz  2 der Landeshaushaltsordnung Planstellen, Stellen 
und Mittel von einer Verwaltung in eine andere umge-
setzt werden. 
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(8) Stellenführung

Abweichend von § 17 Absatz 5 Satz 4 der Landeshaus-
haltsordnung können Landesbedienstete auf mehreren 
Planstellen geführt werden.

(9)  Schulformübergreifende Inanspruchnahme von Plan-
stellen

Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung können in den 
Kapiteln 05 300 bis 05 410 mit Einwilligung des Ministe-
riums der Finanzen Planstellen der jeweiligen Eingangs-
ämter schulformübergreifend in Anspruch genommen 
und auch in Planstellen der Eingangsämter der nächst-
höheren Laufbahngruppe umgewandelt werden.

(10) Beschäftigung schwerbehinderter Menschen

Von den im Haushaltsjahr freiwerdenden Planstellen 
und Stellen sind 171 zur Förderung der Beschäftigung 
von schwerbehinderten und diesen gleichgestellten 
 Menschen im Sinne von § 2 Absatz 2 und 3 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen – (Artikel  1 des Gesetzes vom 
19.  Juni 2001, BGBl.  I S. 1046, 1047), das zuletzt durch 
Artikel 165 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl.  I 
S.  626) geändert worden ist, zu verwenden. Soweit die 
Einstellungsverpfl ichtung bis zum Ende des Haushalts-
jahres nicht erfolgt ist, werden mit Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen in diesem Umfang Planstellen 
und Stellen in den im Geschäftsbereich des Ministeriums 
des Innern zu etatisierenden Stellenpool umgesetzt und 
gegebenenfalls umgewandelt. Die 171 Planstellen und 
Stellen teilen sich wie folgt auf die Ressorts auf:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 40
Ministerium der Justiz: 20
Ministerium für Schule und Bildung: 80
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1
Ministerium für Verkehr: 3
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 3
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 19
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(11) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, haus-
haltsrechtliche Maßnahmen zu treffen, die sich aus der 
Anpassung an das Tarifvertragsrecht, an das Besol-
dungsrecht oder an andere den Personalhaushalt betref-
fende gesetzliche Bestimmungen ergeben, insbesondere 
Stellenpläne und Stellenübersichten zu ergänzen sowie 
Planstellen und Stellen umzuwandeln und Ausgaben zu 
sperren.

§ 6a
Umsetzung des Grundsatzes der Rehabilitation 

vor Versorgung

(1) Melde- und Aufnahmeverpfl ichtung

Die Ressorts sind verpfl ichtet, dem Landesamt für Fi-
nanzen zeitnah Beamtinnen und Beamte zu melden, bei 
denen durch amtliches Gutachten festgestellt wurde, 
dass sie ihren Dienst im bisherigen Tätigkeitsbereich 
nicht weiter ausüben können, sie aber noch für andere 
Bereiche innerhalb der Landesverwaltung dienstfähig 
sind. Dies gilt nicht, wenn ein anderweitiger Einsatz im 
eigenen Ressort auf Dauer möglich ist. Darüber hinaus 
sind sie verpfl ichtet, dem Landesamt für Finanzen nach 
Satz  1 gemeldete Beamtinnen und Beamte der anderen 
Ressorts zu übernehmen. Die Übernahme der Beamtin-
nen und Beamten erfolgt auf Vorschlag des Landesamtes 
für Finanzen im Benehmen mit dem übernehmenden 
Ressort.

(2) Stellenverteilung

Von den im Haushaltsjahr freien oder freiwerdenden 
Planstellen sind 30 Planstellen für die Übernahme von 
Beamtinnen und Beamten nach Absatz 1 zu verwenden, 
die sich wie folgt auf die Ressorts verteilen:

Staatskanzlei: 1
Ministerium des Innern: 8
Ministerium der Justiz: 4
Ministerium für Schule und Bildung: 5
Ministerium für Kultur und Wissenschaft: 1
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integ-
ration: 1
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleich-
stellung: 1
Ministerium für Verkehr: 1
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz: 1
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales: 1
Ministerium der Finanzen: 5
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie: 1.

(3)  Erfüllung und Weiterbestehen der Aufnahme-
verpfl ichtung

Die Aufnahmeverpfl ichtung ist erfüllt, wenn die Beamtin 
oder der Beamte zur aufnehmenden Dienststelle mit dem 
Ziel der Versetzung abgeordnet oder versetzt und auf 
einer Planstelle nach Absatz 2 geführt wird. Die Aufnah-
meverpfl ichtung gilt als erfüllt, wenn das Landesamt für 
Finanzen der aufnehmenden Dienststelle nicht Beamtin-
nen und Beamte in der entsprechenden Anzahl vor-
schlägt. Soweit ein Ressort der Verpfl ichtung zur Über-
nahme nicht bis zum Ende des Haushaltsjahres nach-
kommt, bleibt diese in den folgenden Haushaltsjahren 
unbeschadet neu entstehender Verpfl ichtungen bestehen. 

(4)  Einrichtung und Umwandlung von Planstellen im 
Haushaltsvollzug

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
zugunsten des abgebenden Ressorts bis zu 30 Planstellen 
mit dem Vermerk „künftig wegfallend“ (kw) zusätzlich 
eingerichtet werden

1.  für den Fall einer Vermittlung an einen anderen 
Dienstherren oder

2.  für den Fall einer mehrjährigen Abordnung innerhalb 
der Landesverwaltung zum Zweck der Erprobung 
oder Qualifi zierung für eine anderweitige Verwen-
dung.

Im Rahmen der Übernahme auf eine Planstelle nach Ab-
satz 2 kann diese mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen entsprechend der zur Stellenführung erforder-
lichen Besoldungsgruppe und Amtsbezeichnung (§  17 
Absatz 5 Satz 1 LHO) umgewandelt werden. Im Fall der 
Umwandlung ist die Planstelle mit einem Rückumwand-
lungsvermerk („ku mit Freiwerden dieser Planstelle“) zu 
versehen.

(5) Unterrichtung des Landtags

Das Ministerium der Finanzen unterrichtet den Haus-
halts- und Finanzausschuss des Landtags zum 31. März 
des Folgejahres über die in den Ressorts im Vorjahr er-
folgte Projektumsetzung.

§ 7
Personalausgaben

(1) Deckungsfähigkeiten

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind inner-
halb der einzelnen Kapitel einschließlich der Titelgrup-
pen – mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen 
auch kapitelübergreifend innerhalb des Einzelplans – 
gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 
441 und 446 sind innerhalb des Einzelplans gegenseitig 
deckungsfähig. Die Ausgaben der Gruppen 412 und 443, 
der Obergruppe 45, der Obergruppen 51 bis 54 (ohne 
Gruppen 529 und 531) und der Obergruppe 81 dürfen bis 
zur Höhe der Einsparungen bei Ausgaben der Gruppen 
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422, 427 und 428 innerhalb desselben Kapitels über-
schritten werden.

(2) Verstärkungen

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus

1.  Zuschüssen für die berufl iche Eingliederung schwer-
behinderter Menschen sowie aus Minderleistungsaus-
gleichen bei der Beschäftigung schwerbehinderter 
Menschen,

2.  Zuweisungen im Rahmen von Maßnahmen zur Ar-
beitsbeschaffung und

3.  Erstattungen der Europäischen Union im Rahmen des 
PHARE Twinning-Programms

den Ausgaben bei Titeln der Gruppen 422, 427 oder 428 
zu. Die Einnahmen aus dem Rahmenvertrag zur Perso-
nalbereitstellung mit der Deutschen Telekom AG – Vi-
vento – (Einzelplan 20 Kapitel 20 020 Titel 282 10) dür-
fen zur Verstärkung der Ansätze für die Personalausga-
ben bei Titeln der Obergruppe 42 sowie der Ansätze für 
Zuschüsse an Landesbetriebe herangezogen werden.

§ 8
Zusätzliche Ausgaben des Landes und der Kommunen

im Zusammenhang mit der Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Haushalts- und Finanzausschusses des 
Landtags in die Leistung von zusätzlichen Ausgaben zur 
Entlastung der Kommunen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern einzuwilligen, wenn und soweit hierfür 
zusätzliche Finanzhilfen des Bundes zweckgebunden zur 
Verfügung gestellt werden, die bei den Haushaltsansät-
zen noch nicht berücksichtigt sind. Entsprechendes gilt 
bei der Bereitstellung von zusätzlichen Finanzhilfen des 
Bundes für Belastungen, die vom Land zu tragen sind. 
Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, die für 
die Verausgabung der Bundesmittel erforderlichen Haus-
haltstitel, sofern diese noch nicht vorhanden sind, einzu-
richten.

§ 9
Übertragbarkeit, Behandlung von Ausgaberesten

(1) Übertragbarkeit bei Personalausgabenbudgetierung

Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 428 sind über-
tragbar. In Höhe von 50 Prozent der nach Inanspruch-
nahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden Minder-
ausgaben einschließlich der Verstärkungen für Besol-
dungs- und Tariferhöhungen können Ausgabereste 
gebildet werden.

(2) Übertragbarkeit bei Haushaltsfl exibilisierung

Soweit außerhalb der Gesamtausgabenbudgetierung 
nach § 25 Absatz 2 und 4 Ausgaben der Hauptgruppe 5 
durch Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt wur-
den, können in Höhe von 50 Prozent der nach Inan-
spruchnahme der Deckungsfähigkeiten verbleibenden 
Minderausgaben Ausgabereste gebildet werden. Der hier 
bestimmte Prozentsatz zur Höhe der Bildung von Ausga-
beresten geht entgegenstehenden Haushaltsvermerken 
vor (Konkurrenzregel). 

§ 10
Allgemeine Vorschriften zur Bewirtschaftung 

von Sachausgaben

(1) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen sind in-
nerhalb der einzelnen Kapitel die veranschlagten Ausga-
ben aller Titel der Gruppen 511 bis 527 und 546 sowie 
547 der sächlichen Verwaltungsausgaben gegenseitig de-
ckungsfähig. 

(2) Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit

Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit im Zusam-
menhang mit der Einrichtung von Zusatzjobs im Sinne 
von §  16d des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch – 
Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl.  I S.  850, 
2094), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 17. 
Juni 2017 (BGBl.  I S. 2541) geändert worden ist, fl ießen 
den Ausgaben bei Titeln der Gruppe 681 zu (§  17 Ab-
satz  3 Landeshaushaltsordnung). Die Ausgaben dürfen 
vor Eingang der aufkommenden Einnahmen geleistet 
werden, wenn die Förderzusage der Bundesagentur für 
Arbeit vorliegt.

§ 11
Umsetzung von Ausgaben 

und Verpfl ichtungsermächtigungen

(1) Strukturhilfegesetz

Soweit der Bund einzelne Maßnahmen von der Förde-
rung ausschließt oder vom Bund genehmigte Projekte 
nicht realisiert werden, kann das Ministerium der Finan-
zen auf Grund des Strukturhilfegesetzes vom 20. Dezem-
ber 1988 (BGBl.  I S. 2358) veranschlagte Ausgaben und 
Verpfl ichtungsermächtigungen für andere förderungsfä-
hige Zwecke umsetzen. Gemäß §  38 Absatz  1 der Lan-
deshaushaltsordnung wird zugelassen, dass Bewilligun-
gen für Strukturhilfemaßnahmen mit Fälligkeiten in 
künftigen Haushaltsjahren aus den übertragenen Ausga-
beresten ausgesprochen werden.

(2) Erwerb bebauter oder zu bebauender Immobilien

Das Ministerium der Finanzen wird für den Fall der De-
ckung des Raumbedarfs des Landes durch Erwerbsmaß-
nahmen von Bauträgern oder sonstigen Investoren, 
durch Immobilienleasing oder durch Mietkauf ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem für Bauen zuständigen 
Ministerium Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigun-
gen, die für Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 
(Teilbeträge) in der Hauptgruppe 7 oder der Gruppe 891 
veranschlagt sind, zu einem von ihm einzurichtenden 
Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im Sinne von § 1 
Absatz 2 des Hochschulgesetzes vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S.  547), sowie Globalhaushalten im Bereich 
des Einzelplans 06 Titel 685 10 und 894 30 – oder 821 im 
selben Kapitel umzusetzen. Dasselbe gilt für eine Umset-
zung der bei Kapitel 20 020 Titel 821 70 veranschlagten 
Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen 
Einzelplan ausgebrachten Titel der Hauptgruppe 7 oder 
Gruppe 891 für Generalübernehmer-/Generalunterneh-
mermaßnahmen oder der Gruppe 518 – bei Hochschulen 
im Sinne von § 1 Absatz 2 des Hochschulgesetzes sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und 894 30 – oder 821 für die in Satz 1 genannten 
Erwerbsmaßnahmen.

(3) Neue Miet- und Baumaßnahmen

Das Ministerium der Finanzen wird zur Realisierung 
neuer Miet- und Baumaßnahmen zwecks Deckung des 
Raumbedarfs des Landes ermächtigt, die bei Kapitel 
20 020 Titelgruppe 75 veranschlagten Ausgaben und Ver-
pfl ichtungsermächtigungen zu einem im jeweiligen Ein-
zelplan ausgebrachten oder dort von ihm noch einzu-
richtenden Titel der Gruppe 518 – bei Hochschulen im 
Sinne von §  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie 
Globalhaushalten im Bereich des Einzelplans 06 Titel 
685 10 und Gruppe 894  –, der Hauptgruppe 7 oder der 
Gruppen 821, 823 und 891 umzusetzen. Bei der Inan-
spruchnahme der nach Satz  1 umgesetzten Verpfl ich-
tungsermächtigungen sind mit der Maßgabe der Einhal-
tung des Gesamtvolumens Abweichungen von den ur-
sprünglich vorgesehenen Fälligkeiten zulässig. Für den 
Fall, dass die umgesetzten Mittel und Verpfl ichtungser-
mächtigungen bei dem jeweiligen Titel nicht in Anspruch 
genommen werden können, weil sich nachträglich die 
Nutzererfordernisse ändern oder nachträglich ein wirt-
schaftlicheres Angebot vorgelegt wird, wird das Ministe-
rium der Finanzen ermächtigt, die umgesetzten Mittel 
und Verpfl ichtungsermächtigungen aus dem Einzelplan 
in das Kapitel 20  020 Titelgruppe 75 umzusetzen. Dies 
gilt auch für umgesetzte Mittel und Verpfl ichtungser-
mächtigungen der Vorjahre, die mangels Inanspruch-
nahme erneut veranschlagt worden sind.

(4) Öffentlich Private Partnerschaften

Das Ministerium der Finanzen wird zur Durchführung 
von Öffentlich Privaten Partnerschaften ermächtigt, im 
Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben und 
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Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm einzu-
richtenden Titel der Gruppe 546 oder 823 im selben Ka-
pitel umzusetzen. Bei der Inanspruchnahme der nach 
Satz  1 umgesetzten Verpfl ichtungsermächtigungen sind 
mit der Maßgabe der Einhaltung des Gesamtvolumens 
Abweichungen von den ursprünglich vorgesehenen Fäl-
ligkeiten zulässig.

(5) Konzentration der Förderprogramme bei der NRW.
BANK

Das Ministerium der Finanzen wird zur Übertragung der 
fi nanziellen Abwicklung beziehungsweise Durchführung 
von Förderprogrammen auf die NRW.BANK ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem jeweiligen Ressort Ausgaben 
und Verpfl ichtungsermächtigungen zu einem von ihm 
einzurichtenden Festtitel 546  05 im selben Einzelplan 
umzusetzen.

§ 12
Ausgleichsabgabe

In den einzelnen Kapiteln fl ießen die Einnahmen aus den 
von den Integrationsämtern für die Einrichtung behin-
dertengerechter Arbeitsplätze aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe gezahlten Zuschüssen den Titeln der 
Hauptgruppen 5, 7 und 8 zu.

Abschnitt 4
Besondere Festsetzungen und Bewirtschaftungs-

regelungen für den Haushaltsplan

§ 13
Inanspruchnahme von Verpfl ichtungsermächtigungen

Beträgt die veranschlagte Verpfl ichtungsermächtigung 
5 000 000 Euro und mehr, bedarf jede Inanspruchnahme 
der Einwilligung des Ministeriums der Finanzen.

§ 14
Über- und außerplanmäßige Ausgaben und 

Verpfl ichtungsermächtigungen

Der gemäß §  37 Absatz  1 Satz  2 der Landeshaushalts-
ordnung zu bestimmende Betrag wird auf 5  000  000 
Euro festgesetzt, für Verpfl ichtungsermächtigungen ge-
mäß §  38 Absatz  1 Satz  2 in Verbindung mit §  37 Ab-
satz 1 Satz 2 der Landeshaushaltsordnung als Jahresbe-
trag im Sinne von § 16 der Landeshaushaltsordnung. Für 
Verpfl ichtungsermächtigungen ist maßgeblich, dass der 
jeweilige voraussichtlich kassenwirksame Jahresbetrag 
in keinem Jahr den Betrag von 5  000  000  Euro über-
schreitet.

§ 15
Veräußerung und Überlassung der Nutzung 

von Vermögensgegenständen

(1) Wasserstraßen

Die für den Ausbau von Wasserstraßen des westdeut-
schen Kanalnetzes des Bundes und der Weststrecke des 
Mittellandkanals benötigten Grundstücke sind auf 
Grund der zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Land Nordrhein-Westfalen getroffenen Regie-
rungsabkommen dem Bund unentgeltlich zur Verfügung 
zu stellen.

(2) Software

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass vom Land entwickelte oder 
in dessen Auftrag erstellte ADV-Betriebs- und Anwen-
derprogramme (Software) unentgeltlich an juristische 
Personen des öffentlichen Rechts abgegeben werden, so-
weit Gegenseitigkeit besteht, oder unter der GNU Gene-
ral Public License (GNU GPL) veröffentlicht wird. Ver-
tragliche Sondervereinbarungen im Rahmen einer Ver-
bundentwicklung bleiben hiervon unberührt.

(3) Grundstücke

Mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags dürfen Grundstücke

1.  direkt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung 

 a)  an Gemeinden und Gemeindeverbände oder mehr-
heitlich kommunale Gesellschaften für die Erfül-
lung kommunaler Zwecke oder für die Errichtung 
von öffentlich gefördertem Wohnraum im Sinne 
des Wohnraumförderungsgesetzes vom 13. Septem-
ber 2001 (BGBl. I S. 2376), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 2. Oktober 2015 (BGBl.  I 
S. 1610) geändert worden ist, oder 

 b)  an Studentenwerke (Anstalten öffentlichen Rechts) 
für deren gesetzlich festgelegte Zwecke, insbeson-
dere für die Errichtung von studentischem Wohn-
raum, oder

2. im öffentlichen Ausschreibungsverfahren

 a)  unter Beschränkung auf Bieter, die sich vertraglich 
zur Realisierung städtebaulich oder wohnungspo-
litisch förderungswürdiger Vorhaben verpfl ichten, 
oder

 b)  mit der Aufl age, dass in angemessenem Umfang öf-
fentlich geförderter Wohnraum errichtet wird,

veräußert werden.

(3a)  Grundstücke für die Aufnahme und Unterbringung 
von Flüchtlingen und Asylbewerbern 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 Ab-
satz  4 der Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, 
dass Grundstücke des Landes direkt und ohne öffentli-
ches Ausschreibungsverfahren auf der Grundlage einer 
gutachterlichen Wertermittlung an Gemeinden und Ge-
meindeverbände oder mehrheitlich kommunale Gesell-
schaften für die Aufnahme und Unterbringung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern veräußert werden dür-
fen oder ein Erbbaurecht bestellt werden darf. Dies gilt 
abweichend von § 63 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
auch dann, wenn die Veräußerung Bestandteil einer Part-
nerschaft von Land und Erwerber zur Erfüllung ihrer je-
weiligen Aufgaben ist. An dem Veräußerungs- und Reali-
sierungsprozess können auch Dritte beteiligt werden. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist 
unverzüglich von der Veräußerung oder Erbbaurechtsbe-
stellung zu unterrichten.

(4)  Kantinen bei Behörden, Einrichtungen und  Betrieben 
des Landes

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensge-
genstände des Landes, insbesondere Räume, Energie und 
Einrichtungsgegenstände, zum Betrieb einer Kantine bei 
Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben durch 
eine Pächterin oder einen Pächter unentgeltlich oder 
verbilligt überlassen werden können, soweit dies im In-
teresse einer kostengünstigen Mitarbeiterverpfl egung 
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit der Pächterin oder des Pächters geboten ist.

(5) Verwaltungsdaten

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Daten des Lan-
des unentgeltlich bereitgestellt und überlassen werden 
können, soweit dem nicht andere gesetzliche Regelungen 
entgegenstehen.

(6) Einzelfälle 

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 in Verbindung mit § 64 der 
Landeshaushaltsordnung wird zugelassen, dass

1.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung ver-
äußert werden dürfen:

 a)  Grundstücke in Aachen mit einer Gesamtfl äche 
von zusammen 175 000 Quadratmetern, bestehend 
aus den Grundstücken Gemarkung Aachen, Flur 3, 
Flurstücke 113, 137 und eine noch zu vermessende 
Teilfl äche von rund 48 300 Quadratmetern des 
Flurstücks 173, Gemarkung Aachen, Flur 4, Flur-
stücke 162, 163 und 180 sowie eine noch zu ver-
messende Teilfl äche von rund 52 500 Quadratme-
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tern des Grundstücks Gemarkung Laurensberg, 
Flur 22, Flurstück 891,

 b)  Grundstück in der Stadt Bonn, Gemarkung Bonn, 
Flur 26, Flurstücke 899-901, mit insgesamt 16 052 
Quadratmetern an die Bundesrepublik Deutsch-
land oder eine bundesunmittelbare juristische Per-
son des öffentlichen Rechts zur Nutzung durch in-
ternationale Organisationen einschließlich inter-
nationaler Nichtregierungsorganisationen,

 c)  Grundstücke in Siegen, Gemarkung Geisweid, Flur 
14, Flurstück 80 mit einer Größe von 8 598 Quad-
ratmetern, Gemarkung Weidenau, Flur 22, Flur-
stück 360 mit einer Größe von 590 Quadratmetern, 
sowie eine aus den Grundstücken Gemarkung Wei-
denau, Flur 22, Flurstücke 359 und 464 noch zu 
vermessende Teilfl äche mit einer Größe von circa 
5 500 Quadratmetern,

 d)  Grundstück in Düsseldorf, Gemarkung Stadt, Flur 
9, Flurstücke 116, 160, 181 und 193 mit einer 
Größe von zusammen 3 325 Quadratmetern sowie 
Gemarkung Altstadt, Flur 10, Flurstück 52 mit 
einer Größe von circa 936 Quadratmetern, soweit 
im Gegenzug eine noch zu bestimmende Teilfl äche 
aus den Grundstücken in Düsseldorf, Gemarkung 
Neustadt, Flur 1, Flurstück 500 und Gemarkung 
Hamm, Flur 39, Flurstücke 112, 113, 118 und 206, 
vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen erworben wird,

 e)  Grundstück in Waldbröl, Gemarkung Waldbröl, 
Flur 77, Flurstück 566 mit einer Gesamtgröße von 
circa 1 215 Quadratmetern an die Polizeistiftung 
NRW,

 f)  Grundstück in Bad Driburg, Gemarkung Driburg, 
Flur 24, Flurstücke 2596 und 2654 mit einer Größe 
von zusammen 54 378 Quadratmetern an die Stadt 
Bad Driburg,

 g)  Grundstücke in der Stadt Köln, Gemarkung Ron-
dorf, Flur 51, Flurstücke 30/1, 31/7, 31/8, 31/9, 
31/11, 31/12, 32/3, 32/4, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 
56/1, 57/1, 57/4, 560, 561, 799, 817, 819, 820, 
821/818, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 
1143, 1158, 1160, 1161, 1365, 1366, 1367, 1368, 1373, 
1374, 1375, 1376, 1377, 1381, 1658, 1659, 1756, 1757, 
1798, 1799, 1804, 1805, 1826, 1827, 1829, 1830, 1831, 
2443/32, 2444/52, 3450/30, 4611/30, 4844/30, 
4845/30, 4876/30, 4957/86, 5279/52, 5493/55, 
5762/52, 6108/55, 7000/86, 7004/86 mit einer 
Größe von insgesamt 86 871 Quadratmetern an die 
Stadt Köln mit Einwilligung des Ministeriums der 
Finanzen,

2.  an den nachfolgend aufgeführten Grundstücken di-
rekt und ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren 
auf der Grundlage einer gutachterlichen Wertermitt-
lung ein Erbbaurecht bestellt werden darf:

 a) - frei -

 b) - frei -

3.  die nachfolgend aufgeführten Grundstücke direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Dort-
mund, Gemarkung Barup, Flur 6, Flurstücke 746 
und 747 sowie Teile der Flurstücke 748 und 749 
mit einer Größe von insgesamt circa 3 400 Quad-
ratmetern,

 b)  Teilfl äche des Grundstücks in der Gemeinde Bonn, 
Gemarkung Endenich, Flur 2, Flurstück 2748 mit 
einer Größe von circa 2 400 Quadratmetern,

4.   die nachfolgend aufgeführten Grundstücke mit Ein-
willigung des Ministeriums der Finanzen direkt und 
ohne öffentliches Ausschreibungsverfahren auf der 
Grundlage einer gutachterlichen Wertermittlung 
wahlweise veräußert oder Erbbaurechte daran bestellt 
werden dürfen:

 a)  Grundstücke in der Stadt Aachen, Gemarkung 
Laurensberg, Flur 25, Flurstück 518 mit einer 

Größe von 2 754 Quadratmetern, Flurstück 336 mit 
einer Größe von 2 004 Quadratmetern und Teilfl ä-
che des Grundstücks Gemarkung Laurensberg, 
Flur 25, Flurstück 388 mit einer Größe von 7 257 
Quadratmetern an das Universitätsklinikum Aa-
chen AöR,

 b)  Teilfl äche des Grundstücks in der Stadt Düssel-
dorf, Gemarkung Stoffeln, Flur 9, Flurstück 179 
mit einer Größe von circa 2 500 Quadratmetern an 
das Universitätsklinikum Düsseldorf AöR,

 c)  Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 38, Flurstück 326 mit einer Größe 
von 2 695 Quadratmetern an das Universitätsklini-
kum Münster AöR,

 d)  Grundstücke in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 37, Flurstück 526 mit einer Größe 
von 335 Quadratmetern, Flurstück 529 mit einer 
Größe von 47 Quadratmetern und Flurstück 530 
mit einer Größe von 43 Quadratmetern an das Uni-
versitätsklinikum Münster AöR,

 e)  Grundstück in der Stadt Münster, Gemarkung 
Münster, Flur 37, Flurstück 499 mit einer Größe 
von 1 907 Quadratmetern an das Universitätsklini-
kum Münster AöR.

(7) Grundstücke und Gebäude

Gemäß § 63 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4 der Landes-
haushaltsordnung wird zugelassen, dass Grundstücke 
und Gebäude des Landes mietzinsfrei an Kommunen für 
die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern überlassen werden können. Der Zeitraum 
der Überlassung endet, wenn die Überlassung von 
Grundstück und Gebäude für die Zwecke nach Satz  1 
nicht mehr erforderlich ist. Die Kommunen haben bei 
der Beendigung von entsprechenden Nutzungen auf-
grund eines geringeren Bedarfs prioritär die Nutzungen 
bei Liegenschaften des Landes (BLB NRW) zu beenden.

(8)  Abgabe von Landeslizenzen im Rahmen des 
Klimaschutzes

Gemäß §  63 Absatz  3 Satz  2 der Landeshaushaltsord-
nung wird zugelassen, dass an Gemeinden und Gemein-
deverbände die vom Land beschafften „Landeslizenzen 
im Rahmen des Klimaschutzes für Software zur Ermitt-
lung von CO2-Bilanzen und der sich daraus ergebenden 
Szenarien zur Ableitung klimaschonender Maßnahmen“ 
unentgeltlich abgegeben werden können.

§ 16
Weiterbildungsgesetz

(1) Durchschnittsbeträge für Unterrichtsstunden

Gemäß § 13 Absatz 3 des Weiterbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.  April 2000 (GV. 
NRW. S.  390), das zuletzt durch §  129 Nummer  4 des 
Schulgesetzes NRW vom 15.  Februar 2005 (GV. NRW. 
S.  102) geändert worden ist, werden folgende Durch-
schnittsbeträge festgesetzt:

1.  für eine pädagogisch hauptamtlich oder hauptberuf-
lich besetzte Stelle 51 130 Euro,

2.  für eine gemäß der Verordnung über die Prüfungen 
zum nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse 
der Sekundarstufe I an Einrichtungen der Weiterbil-
dung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S. 575), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. Juli 
2015 (GV. NRW. S.  547, ber. S.  550) geändert worden 
ist, hauptamtlich oder hauptberufl ich durchgeführte 
Unterrichtsstunde 66,50  Euro und nebenamtlich be-
ziehungsweise nebenberufl ich durchgeführte Unter-
richtsstunde 23 Euro und

3.  für eine sonstige im Pfl ichtangebot durchgeführte Un-
terrichtsstunde 19,20 Euro.

(2) Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag

Gemäß § 16 Absatz 4 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
wird der Durchschnittsbetrag für den Teilnehmertag auf 
25 Euro festgesetzt.
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(3) Höchstförderbeträge

Der Gesamtbetrag der gemäß § 13 Absatz 4 des Weiter-
bildungsgesetzes im Jahr 1999 der Volkshochschule ge-
zahlten Landesmittel beziehungsweise des gemäß §  16 
Absatz 5 des Weiterbildungsgesetzes für die Einrichtung 
möglichen Höchstförderbetrags umfasst den gemäß § 12 
Absatz 3 des Haushaltsgesetzes 2002 vom 19. Dezember 
2001 (GV. NRW. S.  876) möglichen Höchstförderbetrag. 
Bei Zusammenschlüssen und vergleichbaren Kooperatio-
nen von Einrichtungen werden die jeweiligen Höchstför-
derbeträge zusammengefasst.

§ 17
(frei)

Abschnitt 5
Bürgschaften, Garantien, sonstige Gewährleistungen, 

Haftungsfreistellungen

§ 18
Bürgschaften zur Wirtschaftsförderung

(1) Ermächtigung

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften für Kredite an die Wirtschaft und die freien Be-
rufe sowie die Land- und Forstwirtschaft bis zu 900 000 
000 Euro zu übernehmen.

(2)  Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses 
des Landtags

Zur Übernahme von Bürgschaften auf Grund der Er-
mächtigung in Absatz  1 bedarf es der Einwilligung des 
Haushalts- und Finanzausschusses des Landtags; sie gilt 
für Ausfallbürgschaften im Rahmen der vom Haushalts- 
und Finanzausschuss des Landtags gebilligten Bürg-
schaftsrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für 
die Wirtschaft und die freien Berufe sowie die Land- und 
Forstwirtschaft, Runderlass des Finanzministers vom 
11.  August 1988 (MBl. NRW. S.  1314), zuletzt geändert 
durch Runderlass des Finanzministeriums vom 
11.  Mai  2017 (MBl. NRW. S.  463), als allgemein erteilt. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags ist zu 
informieren, wenn die Ablehnung eines Bürgschaftsan-
trags von über 2 500 000 Euro beabsichtigt ist.

(3) Übernahme von Bürgschaften

Die Bürgschaften gemäß Absatz 1 dürfen nur für Kredite 
übernommen werden, deren Rückzahlung durch den 
Schuldner bei normalem wirtschaftlichem Ablauf inner-
halb der für den einzelnen Kredit vereinbarten Zah-
lungstermine erwartet werden kann. Das Ministerium 
der Finanzen kann davon Ausnahmen zulassen, insbe-
sondere zur Erhaltung von Arbeitsplätzen oder zur Stüt-
zung gewerblicher Unternehmen in strukturschwachen 
Gebieten. Der Haushalts- und Finanzausschuss des 
Landtags ist darüber unverzüglich zu unterrichten.

§ 19
Bürgschaften für Beteiligungen des Landes

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Zu-
sammenhang mit der Finanzierung von Unternehmen, an 
denen das Land mittelbar oder unmittelbar beteiligt ist, 
und mit der Veräußerung von unmittelbaren oder mittel-
baren Beteiligungen des Landes Bürgschaften, Garantien 
und sonstige Gewährleistungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 1 650 000 000 Euro zu übernehmen. Der vom Land 
verbürgte Anteil an einer Finanzierung darf nicht höher 
sein als der unmittelbare oder mittelbare prozentuale 
Anteil der Beteiligung.

§ 20
Besondere Bürgschaften, Garantien und 

sonstige Gewährleistungen

(1) Förderung des Sportstättenbaus

Das für Sport zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen zur 
Förderung des Sportstättenbaus in Nordrhein-Westfalen 
Bürgschaften und Gewährleistungen zugunsten der 
NRW.BANK für Darlehen an gemeinnützige Sportver-

eine und -verbände bis zu einer Gesamthöhe von 
45 000 000 Euro je Haushaltsjahr zu übernehmen.

(2)  Unterstützung und Begleitung der Energiewende 
durch die NRW.BANK

Das für Umwelt zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finan-
zen und dem für Energie zuständigen Ministerium zur 
Unterstützung und Begleitung der Energiewende Ge-
währleistungen zugunsten der NRW.BANK für Kredite, 
die diese in Verbindung mit der Finanzierung der Erkun-
dung und Planungsvorbereitung von Pumpspeicher-
kraftwerken ausgereicht hat, bis zu einer Höhe von ins-
gesamt 50 000 000 Euro zu übernehmen.

(3) Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungen und Rückbürgschaften zugunsten der 
Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen GmbH – Kredit-
garantiegemeinschaft -, Neuss, bis zu 100 000 000 Euro 
zu übernehmen.

(4) Wohnungsbauförderung durch die NRW.BANK

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Bürg-
schaften zugunsten der NRW.BANK für Darlehen zur 
Wohnungsbauförderung bis zur Höhe von 5  000  000 
Euro, zur Förderung von Eigentumsmaßnahmen im Woh-
nungsbau und zur Gründung von Wohnungsbaugenos-
senschaften Bürgschaften bis zur Höhe von 210 000 000 
Euro zu übernehmen.

(5) Kooperative Baulandentwicklung

Das für Bauen zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen 
Bürgschaften zu Gunsten der NRW.BANK für Darlehen 
an die NRW.URBAN Kommunale Entwicklung GmbH, 
Düsseldorf, zur Vorfi nanzierung von Grunderwerb und 
Grundstücksentwicklungsmaßnahmen im Treuhandauf-
trag von Kommunen zur Gewinnung von Grundstücken 
mit dem Ziel der Verstärkung des geförderten Wohnungs-
baus bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu übernehmen.

§ 21
Gewährleistungen

(1) Atomrechtliche Deckungsvorsorge

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, Ge-
währleistungsverpfl ichtungen des Landes nach § 14 Ab-
satz  2 Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Ar-
tikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I 
S.  2808) geändert worden ist, sowie nach §  3 Absatz  1 
und § 4 Absatz 1 bis 6 Atomrechtliche Deckungsvorsor-
ge-Verordnung vom 25. Januar 1977 (BGBl. I S. 220), die 
zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes vom 27. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1966) geändert worden ist, 

1.  zugunsten der Forschungszentrum Jülich GmbH, Jü-
lich, bis höchstens zu einem Betrag von 25  000  000 
Euro und zugunsten der JEN Jülicher Entsorgungsge-
sellschaft für Nuklearanlagen mbH, Jülich, bis höchs-
tens zu einem Betrag von 45  000  000 Euro zu über-
nehmen und

2.  zugunsten der Hochschulen im Sinne von § 1 Absatz 2 
Hochschulgesetz bis höchstens zu einem Betrag von 
insgesamt 225 000 000 Euro zu übernehmen.

Auf die in Nummer 1 und Nummer 2 genannten Höchst-
beträge werden die auf Grund der Ermächtigungen frü-
herer Haushaltsgesetze übernommenen Gewährleis-
tungsverpfl ichtungen angerechnet, soweit das Land aus 
diesen noch in Anspruch genommen werden kann.

(2) Stiftung Zollverein

Das für Stadtentwicklung zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, sich gegenüber der Stiftung Zollverein für 
den Fall einer Nichtverlängerung der bis zum Jahre 2023 
geltenden Finanzierungsvereinbarung zum unentgeltli-
chen Rückerwerb der Grundstücke Zeche Zollverein 
Schächte 1/2/8 und XII in Essen sowie zur Tragung der 
jährlich mit dem Grundstückseigentum verbundenen 
Kosten bis zur Höhe von derzeit 4 500 000 Euro zu ver-
pfl ichten.
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(3) Gegenwerte im Ersatzschulbereich

Das Land übernimmt für Träger von Ersatzschulen 
gemäß §  105 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 
2005 (GV. NRW. S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) ge-
ändert worden ist, die Beteiligte in der Versorgungsan-
stalt des Bundes und der Länder (VBL) sind, im Fall der 
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzschulträgers die Haftung 
für alle Gegenwerte, die aufgrund des Ausscheidens des 
Ersatzschulträgers beziehungsweise einer von ihm getra-
genen Ersatzschule aus der Versorgungsanstalt des Bun-
des und der Länder (VBL) entstehen.

(4)  EU-Programm „Europäische territoriale Zusammen-
arbeit“

Das für Wirtschaft zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, sich im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen im Rahmen einer Vereinbarung zum NL-NRW/
Nds-EU-Programm „Europäische territoriale Zusam-
menarbeit“ zu verpfl ichten, für die Förderperiode 2014 
bis 2020 Gewährleistungen gegenüber der EU-Kommis-
sion bis zu einem Betrag von 30 000 000 Euro zu über-
nehmen.

§ 22
Garantien

(1) Kunstausstellungen

Das für Kultur zuständige Ministerium wird ermächtigt, 
Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Ersatzansprüchen 

1.  aus der Dauerleihgabe von Kunstwerken an die Stif-
tung Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bis zur 
Höhe von insgesamt 110 000 000 Euro,

2.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Stiftung Kunstsamm-
lung Nordrhein-Westfalen bis zur Höhe von insgesamt 
700 000 000 Euro und

3.  aus wechselnden Ausstellungen mit Ausstellungsstü-
cken von privaten und öffentlichen Leihgebern aus 
dem In- und Ausland bei der Akademie-Galerie der 
Kunstakademie Düsseldorf bis zur Höhe von insge-
samt 10 000 000 Euro

zu übernehmen.

(2) Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Das für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
e.V., Köln, (DLR) zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Ministeriums der Finanzen ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland eine Rückga-
rantie entsprechend dem Finanzierungsanteil des Landes 
an den Betriebskosten des DLR, höchstens bis 500 000 
Euro, zu übernehmen, durch die der Bund bei Inan-
spruchnahme aus Schadensereignissen im Zusammen-
hang mit Raketen- und Ballonstarts der mobilen Rake-
tenbasis des DLR im Ausland anteilig belastet wird.

(3) Kapitalversorgung mittelständischer Unternehmen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, 

1.  im Interesse der Kapitalversorgung mittelständischer 
Unternehmen Garantien bis zu 50  000  000 Euro für 
die Übernahme von Kapitalbeteiligungen zu überneh-
men. Diese Garantien können auch als Rückgarantien 
gegenüber der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen 
GmbH – Kreditgarantiegemeinschaft -, Neuss, über-
nommen werden;

2.  im Interesse der Kapitalversorgung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen 
neue Finanzierungsformen zu unterstützen und Bürg-
schaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen 
bis zu 350  000  000 Euro zur Risikoentlastung von 
Kreditinstituten, Fondsgesellschaften und sonstigen 
Kapitalsammelstellen zu übernehmen.

§ 23
Haftungsfreistellungen für Existenzgründungshilfen

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, im Inte-
resse der Existenzgründung und Existenzfestigung von 
kleinen und mittleren Unternehmen sowie im Interesse 

von örtlichen Beschäftigungsinitiativen und Selbsthilfe-
gruppen Haftungsfreistellungen bis zu einer Gesamthöhe 
von 80 000 000 Euro zugunsten der NRW.BANK zur Haf-
tungsentlastung von Kreditinstituten für die Hergabe 
von Krediten zu übernehmen.

Abschnitt 6
Weitere Ermächtigungen

§ 24
Weitere Ermächtigungen

(1) Infl uenza-Pandemie

Das für Gesundheit zuständige Ministerium wird er-
mächtigt, im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und mit Zustimmung des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses des Landtags im Falle einer Infl uen-
za-Pandemie einen Pandemie-Impfstoff, das notwendige 
Impfzubehör sowie ergänzende Impfl eistungen bis zu 
dem für die Versorgung der Bevölkerung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erforderlichen Umfang zu beschaf-
fen. 

(2) Bergschäden

Das Ministerium der Finanzen wird ermächtigt, beim 
Erwerb von Grundstücken aus Haushaltsmitteln bei Ka-
pitel 14 500 Titel 821 10 die auf diesen Grundstücken ru-
henden Verpfl ichtungen zur Abdeckung von Bergschäden 
bis zur Höhe von 25 500 000 Euro zu übernehmen.

Abschnitt 7
Haushaltsentwicklung

§ 25
Modernisierung des Haushalts- und Rechnungswesens

(1) Umsetzung des Programms EPOS.NRW

Zur Umsetzung der Modernisierung des Haushalts- und 
Rechnungswesens wird in der Landesverwaltung schritt-
weise die Integrierte Verbundrechnung mit den Kompo-
nenten Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Kosten- 
und Leistungsrechnung sowie Finanzrechnung als Basis 
einer produktorientierten Haushaltssteuerung einge-
führt. Die Landesregierung legt hierfür die entsprechen-
den Bereiche der Landesverwaltung fest (Budgeteinhei-
ten). Die Budgeteinheiten umfassen in der kameralen 
Darstellung alle Einnahme- und Ausgabetitel eines Ka-
pitels und der ihr durch Haushaltsvermerk zugeordneten 
weiteren Kapitel, ausgenommen Titel der Gruppen 441, 
461, 462, 549, 971, 972. Ausnahmen können durch Haus-
haltsvermerk für einzelne Titel zugelassen werden. Die 
Landesregierung bestimmt auch die Bereiche, die an dem 
EPOS.NRW-Modellversuch zur Erprobung des fachli-
chen Rahmenkonzeptes zur Einführung der Integrierten 
Verbundrechnung teilnehmen (Modellbehörden).

(2) Gesamtausgabenbudgetierung

In den Budgeteinheiten und Modellbehörden sind die 
Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit 
Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sowohl innerhalb 
der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgrup-
pen gegenseitig deckungsfähig. Die Ausgaben bei den Ti-
teln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa-
rungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 über-
schritten werden. Die Deckungsfähigkeit in den 
Budgeteinheiten bestimmt sich bezogen auf die Ausga-
beansätze der Hauptgruppen 4 und 5 ausschließlich nach 
den vorstehenden Maßgaben (Konkurrenzregel), soweit 
nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese Vor-
schrift etwas anderes bestimmt ist oder es sich um Aus-
gaben handelt, denen zweckgebundene Einnahmen ge-
genüberstehen. Satz 3 gilt nicht für Budgeteinheiten im 
Jahr der Umstellung.

(3) Umsetzung von Mitteln 

Mit Einwilligung des Ministeriums der Finanzen können 
in begründeten Ausnahmefällen Mittel von einer Budget-
einheit in eine andere umgesetzt werden.

(4) Übertragbarkeit

In den Budgeteinheiten sind die Ausgaben bei den Titeln 
der Hauptgruppen 4 und 5 übertragbar. In Höhe von 50 
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Prozent der nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben einschließlich der 
Verstärkungen für Besoldungs- und Tariferhöhungen 
können Ausgabereste gebildet werden. Bei den Modell-
behörden ist für Minderausgaben der Hauptgruppe 5 ein 
reduzierter Prozentsatz von 25 anzuwenden. 

Abschnitt 8

Besondere Regelungen für landesunmittelbare 
juristische Personen des öffentlichen Rechts, Sonder-

vermögen, Landesbetriebe und Beteiligungen

§ 26

Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes 
Nordrhein-Westfalen

(1) Kreditermächtigung

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BLB NRW) wird ermächtigt, zur De-
ckung der eigenfi nanzierten Investitionen Kredite bis zur 
Höhe von 320 000 000 Euro aufzunehmen. Darüber hin-
aus wird das Ministerium der Finanzen ermächtigt, dem 
BLB NRW für Investitionen, die nicht zu einer über die 
veranschlagten Verpfl ichtungsermächtigungen hinausge-
henden weiteren Mietbelastung im Landeshaushalt füh-
ren, und für Investitionsmaßnahmen, deren Abwicklung 
schneller als geplant verläuft, eine weitere Kreditauf-
nahme bis zur Höhe von 100 000 000 Euro zu gestatten, 
soweit die Summe der Ausgaben für eigenfi nanzierte In-
vestitionen den im Finanzplan des BLB NRW vorgesehe-
nen Betrag überschreitet.

(2) Abschluss von Mietverträgen

Abweichend von § 38 Absatz 1 der Landeshaushaltsord-
nung bedarf es zum Abschluss von Mietverträgen keiner 
Verpfl ichtungsermächtigung, soweit die Summe der in 
dem jeweiligen Einzelplan bei den Festtiteln 518 01 und 
518  04 veranschlagten Ausgabemittel ausreicht, um die 
Verpfl ichtung zur Leistung von Ausgaben in künftigen 
Haushaltsjahren abzudecken und zuvor das Benehmen 
mit dem Ministerium der Finanzen hergestellt wurde. 
Satz 1 gilt für Titel 685 10 der Hochschulen im Sinne von 
§  1 Absatz  2 des Hochschulgesetzes sowie für Global-
haushalte im Bereich des Einzelplans 06 mit der Maß-
gabe, dass es der Herstellung des Benehmens mit dem 
Ministerium der Finanzen nicht bedarf. Weitergehende 
Ausnahmen bedürfen der Einwilligung des Ministeriums 
der Finanzen.

(3) Einnahmen aus Untervermietungen

Einnahmen aus Untervermietungen beim BLB NRW an-
gemieteter Gebäude, die über den im jeweiligen Haus-
halt veranschlagten Ansatz hinausgehen, dürfen für 
Mehrausgaben – mit Ausnahme von Personalausgaben – 
herangezogen werden.

(4)  Erweiterung der Zweckbestimmung des Festtitels 
519 03

Die bei Festtitel 519 03 veranschlagten Ausgaben dürfen 
auch für Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ein-
gesetzt werden.

§ 27

Überlassung der Nutzung von
Vermögensgegenständen im Hochschulbereich

Abweichend von §  63 Absatz  3 und 4 der Landeshaus-
haltsordnung wird zugelassen, dass Vermögensgegen-
stände des Landes, die den früheren Medizinischen Ein-
richtungen der Hochschulen zugeordnet waren, den Uni-
versitätskliniken im Sinne des §  31a des Hochschul-
gesetzes unentgeltlich zur Nutzung überlassen werden 
können.

Abschnitt 9

Besondere Regelungen für Zuwendungen 
und die fachbezogene Pauschale

§ 28
Zuwendungen

(1) Sperrung von Zuwendungen

Ausgaben und Verpfl ichtungsermächtigungen für Zu-
wendungen im Sinne von § 23 der Landeshaushaltsord-
nung zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines 
nicht abgegrenzten Teils der Ausgaben einer Stelle au-
ßerhalb der Landesverwaltung (institutionelle Förde-
rung) sind gesperrt, bis der Haushalts- oder Wirtschafts-
plan der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-
dungsempfängers von der Bewilligungsbehörde gebilligt 
worden ist. Abweichungen von Haushalts- und Wirt-
schaftsplänen, die vom Ministerium der Finanzen der 
Veranschlagung der Ausgabe für die Zuwendung zu-
grunde gelegt worden sind, bedürfen vor Aufhebung der 
Sperre dessen Einwilligung. 

(2) Besserstellungsverbot

Die in Absatz 1 genannten Zuwendungen zur institutio-
nellen Förderung dürfen nur mit der Aufl age bewilligt 
werden, dass die Zuwendungsempfängerin oder der Zu-
wendungsempfänger ihre beziehungsweise seine Be-
schäftigten nicht besser stellt als vergleichbare Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes; vorbehalt-
lich einer abweichenden tarifvertraglichen Regelung 
dürfen keine günstigeren Arbeitsbedingungen vereinbart 
werden als sie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
des Landes jeweils vorgesehen sind. Entsprechendes gilt 
bei Zuwendungen zur Projektförderung an Zuwendungs-
empfängerinnen oder Zuwendungsempfänger, deren Ge-
samtausgaben überwiegend aus Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand bestritten werden, mit der Maßgabe, 
dass die auf die Besserstellung entfallenden Ausgaben 
nicht zuwendungsfähig sind. Das Ministerium der Fi-
nanzen kann bei Vorliegen zwingender Gründe Ausnah-
men zulassen. Sind vergleichbare Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer des Landes nicht vorhanden, ist die 
Zustimmung des Ministeriums der Finanzen zum Ab-
schluss des Anstellungs- oder Arbeitsvertrages erforder-
lich. Dieser Absatz gilt nicht für die Universitätskliniken 
im Sinne des § 31a des Hochschulgesetzes. 

(3)  Ausnahmen von der Erbringung des kommunalen 
 Eigenanteils

Abweichend von Nummer 2.3.3 und Nummer 2.4 VVG zu 
§  44 LHO (Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung – RdErl. d. Finanzministeriums vom 
30.9.2003, MBl. NRW. S.1254, zuletzt geändert durch 
RdErl. d. Finanzministeriums vom 24.9.2007, MBl. NRW. 
S. 688) kann der Förderrahmen bis zu 90 Prozent der zu-
wendungsfähigen Ausgaben betragen. Zweckgebundene 
Spenden und eingeworbene Sponsorenmittel können für 
die Bemessung der Zuwendung außer Betracht bleiben 
und insoweit den verbleibenden Eigenanteil des Zuwen-
dungsempfängers ersetzen. Die Regelungen nach den 
Sätzen 1 und 2 gelten ausschließlich für Kommunen 
ohne ausgeglichenen Haushalt und ohne genehmigtes 
Haushaltssicherungskonzept (Nothaushaltskommunen 
einschließlich überschuldeter Kommunen), für Kommu-
nen ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem 
Haushaltssicherungskonzept und für Kommunen, die 
Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz 
erhalten, in den folgenden Förderbereichen:

 1. Städtebauförderung – Unterpunkt Soziale Stadt,

 2. Grüne Infrastruktur,

 3. REGIONALEN,

 4. Wasserrahmenrichtlinie,

 5. Luftqualität,

 6. Förderung von Kulturbauten,

 7. Progres.nrw – European Energy Award,

 8. Breitbandversorgung,

 9.  Kulturförderung – Unterpunkte „Kultur und 
 Schule“ und „Jedem Kind Instrumentalspiel, Tanzen, 
Singen“,

10. Regionale Wirtschaftsförderung,

11.  Fördergegenstände des Projektaufrufs Kommunaler 
Klimaschutz.NRW,
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12.  Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Um-
weltbildungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen 
(Förderrichtlinien BNE-/Umweltbildungseinrichtun-
gen NRW – FöBNE) und

13. Sportstättenbauten und Sportanlagen.

Im Rahmen von Bundes- und/oder Landesförderungen 
im Bereich der Nummer  8 kann abweichend von den 
Sätzen 1 und 2 der kommunale Eigenanteil vollständig 
aus Landesmitteln übernommen werden, soweit entspre-
chende Förderrichtlinien des Bundes oder des Landes 
dies zulassen. Diese Regelungen gehen abweichenden 
Bestimmungen bezüglich der Erbringung des kommuna-
len Eigenanteils in den Förderrichtlinien zu den vorste-
henden Förderbereichen vor.

§ 29
Fachbezogene Pauschale

(1) Fachbezogene Pauschale

Zum eigenverantwortlichen Mitteleinsatz für die kom-
munale Selbstverwaltung werden den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden für die Durchführung bestimmter 
Aufgaben veranschlagte Mittel in pauschalierter Form 
zur Verfügung gestellt (fachbezogene Pauschale). 

(2) Regelung im Haushaltsplan

Die fachbezogenen Pauschalen werden nach objektivier-
baren Kriterien, die im Haushaltsplan verbindlich fest-
gelegt sind, an die Gemeinden und Gemeindeverbände 
verteilt. §  41 der Landeshaushaltsordnung bleibt unbe-
rührt. 

(3) Auszahlung der fachbezogenen Pauschale

Die Pauschalmittel werden den Gemeinden und Gemein-
deverbänden ohne Antrag zu festgelegten Terminen aus-
gezahlt. Die Gemeinden und Gemeindeverbände haben 
die gewährten Pauschalmittel in dem jeweiligen Aufga-
benbereich einzusetzen.

(4) Nachweis der Verwendung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände weisen den 
Einsatz der Pauschalmittel nach Abschluss des Haus-
haltsjahres unverzüglich durch rechtsverbindliche Be-
stätigung nach. Auf besondere Anforderung ist der 
Nachweis listenmäßig je Aufgabenbereich oder entspre-
chend der verbindlichen Gliederung des kommunalen 
Haushaltsplans durch Auszug aus den betreffenden Teil-
rechnungen des Jahresabschlusses zu führen.

(5) Rückzahlung

Die Gemeinden oder Gemeindeverbände haben nicht 
verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel 
bis zum 31. März des Folgejahres unaufgefordert an die 
Landeskasse zurückzuzahlen. Nicht fristgemäß zurück-
gezahlte Beträge sind mit 5 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verzinsen. Das Land kann seinen Rück-
zahlungsanspruch mit Forderungen der Gemeinde oder 
des Gemeindeverbandes aufrechnen. Die aus der Feuer-
schutzsteuer gewährte Investitionspauschale ist abwei-
chend von Satz  1 nicht zurückzuzahlen. Nicht ver-
brauchte Pauschalmittel sind entsprechend der Zweck-
bestimmung in den Folgejahren zu verwenden.

(6) Vorrang der fachbezogenen Pauschale

Werden Landesmittel als fachbezogene Pauschale ge-
währt, treten alle insoweit bisher geltenden Förderrege-
lungen außer Kraft.

(7) Träger der freien Jugendhilfe

Zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugend-
politik können fachbezogene Pauschalen auch den nach 
§ 75 des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und 
Jugendhilfe – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), das zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl.  I 
S.  2780) geändert worden ist, anerkannten Trägern der 
freien Jugendhilfe gewährt werden. Die Absätze 1 bis 4, 
5 Satz 1 bis 3 und Absatz 6 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 30
Förderung gemeinnütziger Zwecke 

durch Glücksspieleinnahmen

(1) Zweckgebundene Verausgabung von Glücksspielein-
nahmen

Aus den Einnahmen aus dem Fußball-Toto, der Lotterie 
„KENO“, der Lotterie „Eurojackpot“, der Losbriefl otterie 
mit sofortigem Gewinnentscheid, den Zusatzlotterien 
„Spiel 77“ und „PLUS 5“ wird für Zwecke im Sinne von 
§  10 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaats-
vertrag vom 13. November 2012 (GV. NRW. S.  524) und 
aus den Einnahmen aus Oddset-Wetten wird für Zwecke 
im Sinne von §  21 Absatz  2 des Ausführungsgesetzes 
NRW Glücksspielstaatsvertrag ein Festbetrag in Höhe 
von 87 300 000 Euro zweckgebunden verausgabt.

(2) Regelung im Haushaltsplan

In den Erläuterungen zu den jeweiligen Einnahmetiteln 
sind die zweckgebundene Verausgabung, der Vorwegab-
zug an die Hilfeeinrichtungen für Spielsüchtige, die Des-
tinatäre sowie der Verteilungsschlüssel verbindlich fest-
zulegen. 

(3) Verweisung

Die Ausgaben können entsprechend §  29 Absatz  3, 4, 5 
Satz 4 und 5 sowie Absatz 6 zur Verfügung gestellt wer-
den.

(4) Eigenmittel 

Die Ausgaben gelten bei den Destinatären als Eigenmit-
tel.

Abschnitt 10
Schlussvorschriften

§ 31
Weitergeltung

Die Abschnitte 2 bis 9 gelten nach Ablauf des 31. Dezem-
ber 2018 bis zur Verkündung des Haushaltsgesetzes 2019 
weiter.

§ 32
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 18. Januar 2018

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

(L. S.) Armin L a s c h e t

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie zugleich für den 

Minister der Finanzen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und
Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Schule und Bildung

Yvonne  G e b a u e r
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Die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Der Minister der Justiz

Peter  B i e s e n b a c h

Der Minister für Verkehr

Hendrik  W ü s t

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft zugleich für 
die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 

Verbraucherschutz

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales

Dr. Stephan  H o l t h o f f - P f ö r t n e r
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Anlage zum
Haushaltsgesetz

Haushaltsplan
des Landes Nordrhein-Westfalen
für das Haushaltsjahr

2018

Gesamtplan

Haushaltsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 1 LHO)

Finanzierungsübersicht (§ 13 Abs. 4 Nr. 2 LHO)

Kreditfinanzierungsplan (§ 13 Abs. 4 Nr. 3 LHO)
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Haushaltsübersicht

Einzelplan Einnahmen Einnahmen Ausgaben Verpflich- Ausgaben
tungsermäch-

tigungen
2018 2017* 2018 2018 2017*

(TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR) (TEUR)

01 Landtag 189,3 202,8 150 161,3 2 120,0 134 573,8

02 Ministerpräsident 941,8 952,0 215 104,7 61 910,9 188 474,8

03 Ministerium des Innern 166 005,5 186 016,8 5 556 968,0 532 807,8 5 379 279,3

04 Ministerium der Justiz 1 282 550,1 1 218 468,4 4 277 334,1 73 838,6 4 150 913,5

05 Ministerium für Schule und Bildung 253 846,0 268 753,4 18 005 111,1 333 458,9 17 776 277,0

06 Ministerium für Kultur und Wissenschaft 1 325 463,8 1 518 423,3 8 682 185,3 273 335,7 8 793 437,5

07 Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und
Integration

371 860,0 249 143,9 6 201 530,1 516 890,7 7 265 477,2

08 Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und
Gleichstellung

596 600,4 587 936,7 1 239 344,0 564 946,0 1 217 607,1

09 Ministerium für Verkehr 1 764 019,7 1 581 774,6 2 765 559,2 1 819 395,2 2 488 134,1

10 Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz

366 644,8 399 120,4 1 013 498,4 641 408,5 1 037 318,8

11 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 4 227 402,3 3 931 678,6 6 080 543,7 602 292,7 6 007 374,3

12 Ministerium der Finanzen 777 995,7 1 068 813,9 2 345 541,9 255 096,5 3 159 013,2

13 Landesrechnungshof 142,3 144,8 45 265,2 70,0 44 854,4

14 Ministerium für Wirtschaft, Innovation,
Digitalisierung und Energie

330 953,2 279 820,4 1 305 003,0 1 462 862,0 1 120 897,0

16 Verfassungsgerichtshof — — 105,7 — 73,8

20 Allgemeine Finanzverwaltung 62 993 888,1 62 640 346,6 16 575 247,3 779 850,0 15 167 890,8

Zusammen 74 458 503,0 73 931 596,6 74 458 503,0 7 920 283,5 73 931 596,6

*  Stand: Nachtragshaushalt 2017 - einschl. Stand der Umsetzungen im Haushaltsvollzug 2017 = Vorjahresvergleichszahl

Hinweis:
Die Abweichungen in den Summen ergeben sich durch kaufmännisches Runden.
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F I N A N Z I E R U N G S Ü B E R S I C H T

( Mio EUR )

I. HAUSHALTSVOLUMEN 74.458,5

II. ERMITTLUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

1. Ausgaben 74.450,0
(ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Zuführungen an Rücklagen und für Fehlbeträge aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

2. Einnahmen 74.302,7
(ohne Einnahmen aus Kreditmarktmitteln,
Entnahmen aus Rücklagen und Überschüssen aus Vorjahren
und haushaltstechnische Verrechnungen)

3. Finanzierungssaldo -147,3

III. ZUSAMMENSETZUNG DES FINANZIERUNGSSALDOS

4. Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt

4.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (brutto) 16.741,5

4.2 abzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 16.590,3

4.3 Nettoneuverschuldung am Kreditmarkt 151,2

5. zuzüglich Entnahmen aus Rücklagen —

6. abzüglich Zuführung an Rücklagen 4,2

7. zuzüglich Überschüsse aus Vorjahren 0,4

8. abzüglich Fehlbeträge aus Vorjahren —

9. Finanzierungssaldo -147,4

IV. NACHRICHTLICH
ERMITTLUNG DER KREDITERMÄCHTIGUNG FÜR KREDITMARKTMITTEL

Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt (netto) 151,2

zuzüglich Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt 16.590,3

Kreditermächtigung (brutto) 16.741,5

K R E D I T F I N A N Z I E R U N G S P L A N

( Mio EUR )

I. EINNAHMEN AUS KREDITEN

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. —
vom Kreditmarkt (brutto) 16.741,5

Zusammen 16.741,5

II. TILGUNGSAUSGABEN FÜR KREDITE

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. 151,2
am Kreditmarkt 16.590,3

Zusammen 16.741,5

III. NETTO-NEUVERSCHULDUNG insgesamt

bei Gebietskörperschaften, Sondervermögen usw. -151,2
am Kreditmarkt 151,2

Zusammen -0,0

– GV. NRW. 2018 S. 51
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In den Bezugs- und Einzelpreisen ist keine Umsatzsteuer i. S. d. § 14 UStG enthalten.
Einzelbestellungen: Grafenberger Allee 82, Fax (02 11) 96 82/2 29, Tel. (02 11) 96 82/2 41, 40237 Düsseldorf

Von Vorabeinsendungen des Rechnungsbetrages – in welcher Form auch immer – bitten wir abzusehen. Die Lieferungen erfolgen nur auf Grund schriftlicher 
Bestellung gegen Rechnung. Es wird dringend empfohlen, Nachbestellungen des Gesetz- und Verordnungsblattes für das Land Nordrhein-Westfalen mög-
lichst innerhalb eines Vierteljahres nach Erscheinen der jeweiligen Nummer beim A. Bagel Verlag vorzunehmen, um späteren Lieferschwierigkeiten vorzu-
beugen. Wenn nicht innerhalb von vier Wochen eine Lieferung erfolgt, gilt die Nummer als vergriffen. Eine besondere Benachrichtigung ergeht nicht.
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